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Der Adventskranzverkauf des
Sieben Zwerge Waldkindergarten e.V.

findet wieder statt!

Am Donnerstag, 19.11.und und Freitag, 20.11.2020
können Sie

beim Ziegenhof Binder, Friseursalon Schefold

Metzgerei Geiser und Bäckerei Bohnacker(Waldenbuch)

Adventskränze erwerben.

Am Samstag, 21.11.2020 findet ab 8.30 Uhr
der Verkauf vor dem Marktplatz statt.

(Coronabedingt behalten wir uns Anpassungen an die Situation vor)

12. November 2020
Nummer 46 
60. Jahrgang

AMTSBLATT DER GEMEINDE WEIL IM SCHÖNBUCH MIT NEUWEILER UND BREITENSTEIN
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WER · WAS · WIE · WO · WANN
Sprechzeiten

Bürgermeister Wolfgang Lahl, nach Vereinbarung 
Telefon (0 71 57) 12 90-1 40

Ortsvorsteher Thomas Müller 
Dienstag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Ortsvorsteher Volker Goldmann 
Montag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten: Gemeindeverwaltung
Montag: 8.30 bis 15.00 Uhr 
 durchgehend
Dienstag: 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitags: 8.30 bis 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Breitenstein
Dienstag 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:  15.00 bis 18.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 - 1 95

Ortsverwaltung Neuweiler
Montag, Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 10.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 - 1 91

Bürgertelefon
(0 71 57) 12 90-0

Flüchtlings-/Integrationsbeauftragte
Colleen Viehrig, Telefon (01 75) 5 77 99 48
E-Mail:  colleen.viehrig@weil-im-schoenbuch.de

Cornelia Kreuzer, Telefon (01 51) 12 48 97 75 
E-Mail: cornelia.kreuzer@holzgerlingen.de

Sprechzeiten im Lachental
Dienstag: 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr 
sowie nach telefonischer Voranmeldung.

Internet
http://www.weil-im-schoenbuch.de

Mail
bettina.heldmaier@weil-im-schoenbuch.de

Forstrevier
Donnerstag 16.30 bis 18.00 Uhr 
 Pforte Rathaus

Wertstoffhof

Weil im Schönbuch
Carl-Zeiss-Straße 12

Öffnungszeiten:
Mittwoch/Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr

Mülltelefon/Beratung
Telefon (0 70 31) 6 63-15 50
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Ärztliche Notfallpraxen
an den Wochenenden
Notfallpraxis Filder: Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden,
Telefon (07 11) 6 01 30 60
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag ab 19.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag von 8.00 Uhr bis
23.00 Uhr:
Wochenende/Feiertage: Freitagabend und
Vorfeiertag von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Notfallpraxis Sindelfingen:
Arthur-Gruber-Str. 70, Tel.: 116 117
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochen-
enden und Feiertagen und außerhalb der Sprech-
stundenzeiten:   
Kostenfreie Rufnummer 11 61 17. 
Montag–Freitag 9.00–19.00 Uhr: docdirekt – 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von nieder-
gelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für ge-
setzliche Versicherte unter (07 11) 96 58 97 00

Augenärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer: 01806-070711

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Zentrale Notfallpraxis an der   
Universitätsklinik Tübingen

Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr
Zentrale Rufnummer (01806) 070711

Kinder- und jugendärztliche
Notfallpraxis am   
Klinikum Böblingen
Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 19.00 bis 22.30 Uhr
Sa. und Feiertage: 8.30 bis 22.00 Uhr
So. 8.30 bis 22.00 Uhr
Zentrale Rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Zahnärzlicher Notdienst
Der zahnhärztliche Notfalldienst ist zu erfragen un-
ter der Telefonnummer (0711) 7877-722.

Notrufe
Feuer 112

Polizei 110

Polizeiposten (0 70 31) 67 70 00 
Schönaich

Wasser/ENBW (08 00) 36 29-497

Strom/ENBW (08 00) 36 29-477

Gas/ENBW (08 00) 36 29-447

TV-Breitbandkabel/ (02 21) 
Unitymedia 46 61 91 00

Apothekenbereitschaft

Die Notdienstbereitschaft beginnt am an-
gegebenen Tag um 8.30 Uhr morgens und 
endet um 8.30 Uhr am folgenden Tag. 

Außerhalb der gesetzlichen Ladenschluss-
zeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 Euro.

12. November 2020
Paracelsus-Apotheke Böblingen
Berliner Str. 28
71034 Böblingen (West)
Tel.: (0 70 31) 22 73 33

13. November 2020
Brunnen-Apotheke Steinenbronn
Stuttgarter Str. 14, 71144 Steinenbronn
Tel.: (0 71 57) 2 26 74

Pinguin-Apotheke Maichingen
Berliner Str. 24
71069 Sindelfingen (Maichingen)
Tel.: (0 70 31) 76 52 22

14. November 2020
Apotheke Neues Zentrum Waldenbuch
Libenauerstr. 36
71111 Waldenbuch
Tel.: (0 71 57) 44 55

Bürgerhaus-Apotheke Maichingen
Sindelfinger Str. 31
71069 Sindelfingen (Maichingen)
Tel.: (0 70 31) 38 11 13

15. November 2020
Flugfeld-Apotheke Böblingen
Konrad-Zuse-Str. 14
71034 Böblingen (Flugfeld)
Tel.: (0 70 31) 20 59 00

16. November 2020
Alamannen-Apotheke Holzgerlingen
Tübinger Str. 11
71088 Holzgerlingen
Tel.: (0 70 31) 68 99 30

Apotheke im Forum Hinterweil
Nikolaus-Lenau-Platz 21
71067 Sindelfingen (Hinterweil)
Tel.: (0 70 31) 38 30 55

17. November 2020
Uhland-Apotheke Waldenbuch
Gartenstr. 1, 71111 Waldenbuch
Tel.: (0 71 57) 38 37

Apotheke Hulb
Otto-Lilienthal-Str. 24
71034 Böblingen (Hulb)
Tel.: (0 70 31) 46 93 17

18. November 2020
Fortuna-Apotheke Dettenhausen
Störrenstr. 35
72135 Dettenhausen, Württ
Tel.: (0 71 57) 6 10 15
Apotheke am Marktplatz Sindelfingen
Marktplatz 4
71063 Sindelfingen (Mitte)
Tel.: (0 70 31) 81 45 37
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Liebe LeserInnen,

Wir nehmen folgende Änderungen vor, um die Anzahl der Kontakte zu verringern:
- Leihfrist aller Medien bis zum Ende des Jahres: 4 Wochen

- Hamstern von Medien erwünscht/ 60 Medien pro Ausweis

- Zugang für max. 6 Personen, daher pro Haushalt bitte nur 1-2 Personen

- Abholservice: Sie können uns vor Ihrem Besuch per mail tina.braun@weil-im-schoenbuch.de oder

telefonisch 07157/1290-136 mitteilen, was Sie ausleihen möchten. Wir legen Ihnen dies dann gerne

bereit. So verringert sich Ihre Aufenthaltsdauer.

Weiterhin gibt es unsere Veranstaltungen online als Videos in unserem YouTube-Kanal:
- „Bücherbrunch – Neuerscheinungen des Buchmarktes“

- „Digitales Bilderbuchkino“: 23.-30. November und 14.-21. Dezember abrufbar

- „Weihnachtliche Bücherzwerge“: 7. – 14. Dezember abrufbar

Die Basteltüten für das „Digitale Bilderbuchkino“

und die „Bücherzwerge“ können ab sofort bei

uns abgeholt werden (solange der Vorrat reicht).

Herzlichen Dank, dass Sie die Bücherei auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin besuchen und unterstützen!

Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund!

Info – Weihnachtsferien der Bücherei:
Letzter Ausleihtag in 2020: Sa, 19. Dezember

Erster Ausleihtag in 2021: Do, 7. Januar

Sternsingen und Corona – aber sicher!

In vielen ärmeren Ländern hat sich die Situation für die Mädchen und

Jungen durch die Corona-Pandemie noch mehr verschlimmert. Schulen

sind immer noch geschlossen, Krankenhäuser können die Menschen

nicht versorgen, und in manchen Ländern drohen Hungersnöte.

Und bei uns freuen sich viele Menschen darauf, dass gerade

diesmal – in diesen unsicheren Zeiten – die Sternsinger den

Segen bringen.

Mit Hygienekonzept und Abstand werden Sternsingergruppen in ganz

Deutschland unterwegs sein. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde

dich bis zum 29.November.

Für Weil und Neuweiler:
Petra Höwing 0174/1770379
Anja Papadopoulos 0172/6051665
Regina Schilling 0172/9187094
Sabine Werner 0176/87922408
Mailadresse sternsinger-weil@gmx.de

Für Breitenstein:
Katrin Schütz 0171/6418613
Mailadresse schuetzkat@gmx.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Sitzung des Ortschaftsrates  
Neuweiler am 19. November 2020,
um 19.30 Uhr im Mehrzweckraum der Neuweiler 
Schule
Bitte beachten Sie den geänderten Sitzungsort

Tagesordnung öffentlich
1. Protokoll

2. Bekanntgaben

3. Gestaltung Schönbuchstraße

 a) Buswendeplatz Hennersdorfer Straße

 b) Fußgängerdurchgang zum Hättel

 Beratungsunterlage 12/2020

4.  Verschiedenes und Anfragen der Damen und Her-
ren Ortschaftsräte

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung 
statt.

Die Einwohner sind zur Sitzung recht herzlich ein-
geladen.

gez.

Volker Goldmann

Ortsvorsteher

Satzung zur Änderung des  
Abwasserbands Schaichtal
Öffentliche Bekanntmachung
Satzung zur Änderung des Abwasserbands 
Schaichtal
Aufgrund der §§ 5 und 21 des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (GKZ) in der derzeit gül-
tigen Fassung i.V. m. § 4 der Gemeindeordnung in 
der derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsver-
sammlung des Abwasserverbands Schaichtal am  
9. November 2020 folgende Änderung der Ver-
bandssatzung beschlossen:

§ 1

§ 6 Geschäftsführer
Geschäftsführer ist der jeweilige Fachbeamte für das 
Finanzwesen der Gemeinde Dettenhausen. Dem 
Geschäftsführer obliegt die Kassenführung und die 
Schriftführertätigkeit. Stellvertreter des Geschäfts-
führers ist der jeweilige stellvertretende Fachbeamte 
für das Finanzwesen der Gemeinde Dettenhausen.

§ 2
§ 8 Tagegeld und Aufwandsentschädigung

(1)  Die Vertreter der Verbandsmitglieder erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen Sitzungsgelder und 
bei Dienstgeschäften außerhalb des Verbands-
bereichs Reisekosten nach Stufe A des Reise-
kostengesetzes.

(2)  Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter 
erhalten Aufwandsentschädigungen.

(3) Das Nähere regelt eine Satzung.

§ 3
Die Satzungsänderung tritt am 1. April 2021 in Kraft.

Dettenhausen, den 9. November 2020

Thomas Engesser

Verbandsvorsitzender

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg oder auf Grund dieser Gemein-
deordnung zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind;

2.  Der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 
Gemeindeordnung wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Gemeindeordnung genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist auch eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 
2 Gemeindeordnung geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Ge-
meindeordnung genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Aus der Arbeit des Gemeinderats 
und der Ortschaftsräte

Verbandsversammlung des  
Abwasserverbands
Schaichtal am Montag, 9. November 2020
Am Montag, den 9. November 2020 fand die zwei-
te Verbandsversammlung des Abwasserverbands 
Schaichtal in diesem Jahr statt. Zu Beginn der Sit-
zung stellte die Verwaltung die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 vor. Der Haushaltsplan 2021 ist bereits der 
zweite Haushaltsplan, der nach den Regeln des 
neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt 
wurde. Der Ergebnishaushalt (in etwa vergleichbar 
mit dem ehemaligen Verwaltungshaushalt) weist or-
dentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von 
625.231 Euro aus. Damit liegen die Erträge und Auf-
wendungen des Jahres 2021 in etwa 15% über den 
Planansätzen des Jahres 2020. Aus dem Ergebnis-
haushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss 
aus den erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe 
von 83.336 Euro, die im Finanzhaushalt (vergleich-
bar mit dem ehemaligen Vermögenshaushalt) für 
Investitionen und Tilgungen zur Verfügung stehen. 
Die Tilgungen schlagen im Jahr 2021 mit 46.000 
Euro zu Buche, so dass noch ein Betrag von 37.336 
Euro für kleinere Investitionen bzw. Ersatzbeschaf-
fungen zur Verfügung steht. Die Steigerung der Auf-
wendungen im Ergebnishaushalt ist auf gestiegenen 
Unterhaltungsaufwand zurückzuführen und darauf, 
dass im Jahr 2021 die wasserrechtliche Erlaubnis 
zur Einleitung der Abwässer der Kläranlage in die 
Schaich erneuert werden muss. Wie schon an die-
ser Stelle berichtet hat die Verbandsverwaltung ein 
sogenanntes limnologisches Gutachten zur Gewäs-
serökologie erstellen lassen müssen, das in diesen 
Genehmigungsprozess ebenso einfließen muss wie 
die Überrechnung der Anlage in Bezug auf Energie-
effizienz. Auch muss im Zuge der Erneuerung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis die digitale Messtech-
nik an den verschiedenen Regenüberlaufbecken 
erneuert bzw. neu eingeführt werden. Für all diese 
Prozesse ist die Begleitung durch ein Ingenieurbüro 
erforderlich, weshalb hier zusätzliche Kosten ent-
stehen. Aus diesem Grund sieht der Haushaltsplan 
2021 im Finanzhaushalt neben der Tilgung noch In-
vestitionen in Höhe von 337.336 Euro vor. Welche 
Beträge hiervon benötigt werden steht noch nicht 
exakt fest. Dies hängt davon ab, wie sich das lim-
nologische Gutachten, die Energieanalyse sowie die 
Anforderung des Landratsamts Tübingen bei der 
Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis aus-
wirkt und welche Investitionen uns hier zur Auflage 
gemacht werden. Die Verbandsverwaltung wird sich 
in den nächsten Monaten mit dem Ingenieurbüro 
und den Genehmigungsbehörden zusammen set-

zen, damit in der nächsten Zweckverbandssitzung 
im März 2021 möglichst schon erste Maßnahmen 
und dazugehörige Kosten vorgestellt werden kön-
nen. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist erst-
mals nach 15 Jahren wieder eine Kreditaufnahme 
in Höhe von 300.000 Euro beim Zweckverband vor-
gesehen. Die hierfür zu bezahlenden Zinsen werden 
aufgrund der aktuellen Konditionen den Haushalt 
des Zweckverbands allerdings nicht wesentlich be-
lasten. Die dann zusätzlich entstehenden Abschrei-
bungen müssen wie gehabt über den Ergebnishaus-
halt erwirtschaftet werden, damit dann auch die 
Tilgung entsprechend geleistet werden kann. Der 
aktuelle Schuldenstand des Zweckverbands zum 
31. Dezember 2020 beträgt nur noch knapp 225.000 
Euro. Die Mitglieder der Verbandsversammlung 
zeigten sich zufrieden über den Haushaltsplan 2021 
und das aus ihrer Sicht schlüssige Konzept der Ver-
bandsverwaltung, die anstehenden Aufgaben anzu-
gehen. Nicht zuletzt wird die neue wasserrechtliche 
Erlaubnis dann wieder für 20 Jahre Gültigkeit haben 
und entsprechende Entsorgungssicherheit für die 
Einwohnerinnen und Einwohner von Dettenhausen 
und Weil im Schönbuch garantieren. Sie sprachen 
der Verbandsführung und den Mitarbeitern ein Lob 
für die geleistete Arbeit aus. Auch die beiden Bür-
germeister betonten die stets gute, konstruktive und 
sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Gemeinden und das gute Miteinander.
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Haus-
haltsjahres 2021 wurde anschließend nach kurzer 
Aussprache einstimmig von der Verbandsversamm-
lung beschlossen. Die Haushaltssatzung wird nun 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt und nach 
deren Genehmigung im Amtsblatt öffentlich bekannt 
gemacht.
Nächster Tagesordnungspunkt war die Änderung 
der Verbandssatzung. Nach einem Organisations-
gutachten bei der Gemeinde Dettenhausen soll die 
in der Verbandssatzung bisher verankerte Stelle des 
Geschäftsführers fest und dauerhaft vom Fachbe-
amten für das Finanzwesen der Gemeinde Detten-
hausen ausgeübt werden. Eine bisher vorgesehene 
turnusmäßige Wahl nach 5 Jahren ist dann nicht 
mehr erforderlich. Die in § 8 bisher vorgesehene Auf-
wandsentschädigung entfällt dann zukünftig. Neu 
aufgenommen wurde dafür die Aufwandsentschä-
digung für den stellvertretenden Verbandsvorsitzen-
den, nach dem die Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeiten im Jahr 2017 bereits 
entsprechend geändert wurde.
Nach den Ausführungen der Verwaltung beschlos-
sen die Mitglieder des Gremiums die Satzungsände-
rung ebenfalls einstimmig. Die öffentliche Bekannt-
machung der Satzungsänderung erfolgt an anderer 
Stelle in diesem Amtsblatt.
Danach stand die Kündigung und der Neuab-
schluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zur Trocknung und Entsorgung von entwässer-
tem Klärschlamm auf der Tagesordnung. In der Ver-
bandsversammlung im Mai 2020 wurde eine neue 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Trocknung 
und Entsorgung von entwässertem Klärschlamm 
mit dem Gruppenklärwerk Aichtal abgeschlossen. 
Diese Vereinbarung hatte noch Gültigkeit bis zum 
31. Dezember 2020. Mit dem in derselben Sitzung 
beschlossenen Beitritt zum neu zu gründenden 
Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen 
(KBB) hat sich nun ein rechtliches Problem dahin-
gehend ergeben, dass der Beitritt zum Zweckver-
band nur dann erfolgen kann, wenn zum Zeitpunkt 
der Verbandsgründung (November 2020) keine Ver-
pflichtung des Abwasserverbands Schaichtal be-
steht, den Klärschlamm irgendwo anders zu entsor-
gen. Um diese rechtliche Vorgabe zu erfüllen, wurde 
die bisherige öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
Verbandsvorsitzenden per Eilentscheidung zum 31. 
Oktober 2020 gekündigt. Die öffentliche Bekannt-
machung dieser Kündigung ist bereits im Amtsblatt 
erfolgt. Nach der für den 25. November 2020 geplan-
ten Verbandsgründung muss dann eine neue öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung geschlossen werden, 
die am 1. Dezember 2020 zu laufen beginnt und kei-
ne inhaltlichen Veränderungen mit sich bringt. Die-
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se Vereinbarung wird dann so lange gelten, bis das 
neue Kraftwerk zur Verbrennung des Klärschlamms 
in Betrieb geht. Dies wird voraussichtlich im Jahr 
2026 sein. Die neue öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung wird nach Genehmigung durch das Landrat-
samt Böblingen voraussichtlich Ende November im 
Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Zum Abschluss der öffentlichen Tagesordnung stand 
noch die turnusgemäße Wahl des stellvertretenden 
Verbandsvorsitzenden auf dem Programm. Gemäß 
§ 5 Abs. 1 der Verbandssatzung wird der stellver-
tretende Verbandsvorsitzende auf die Dauer von 5 
Jahren gewählt. Ausdrücklich bestimmt ist hierin, 
dass der stellvertretende Verbandsvorsitzende der 
Bürgermeister von Weil im Schönbuch sein soll. Aus 
diesem Grund wurde der bisherige stellvertretende 
Verbandsvorsitzende, Herr Bürgermeister Wolfgang 
Lahl aus Weil im Schönbuch, einstimmig für weitere 
5 Jahre in dieses Amt gewählt.

Die Gemeindeverwaltung
informiert

Neue Regeln bei der Einreise nach 
Baden-Württemberg aus einem  
Risikogebiet
Seit Sonntag, 8. November 2020, gilt in Baden-Würt-
temberg die neue Corona-Verordnung Einreise-Qua-
rantäne. Eine wesentliche Änderung betrifft die Ver-
kürzung des Quarantänezeitraums von 14 Tagen 
auf zehn Tage. Hiermit wird den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung getragen, dass COVID-ty-
pische Symptome im Durchschnitt fünf Tage, jedoch 
spätestens zehn Tage nach Infektion auftreten.

Künftig grundsätzlich zehn Tage  
Quarantänepflicht

Die wesentliche Änderung im Überblick: Die Qua-
rantäne-Zeit wird von 14 auf zehn Tage verkürzt. 
Eine sofortige Befreiung von der Quarantänepflicht 
mit Vorlage eines negativen Testergebnisses bei Ein-
reise wird jedoch nicht mehr generell möglich sein.

Neu ist hingegen die Möglichkeit, die Qua-
rantänedauer mit der Vorlage eines negativen 
Testergebnisses zu verkürzen. Dabei darf der 
Test frühestens am fünften Tag nach der Einreise 
durchgeführt werden.

Einige Ausnahmen sind zugelassen:

Die neue Verordnung berücksichtigt im Übrigen ver-
schiedene Ausnahmen von der Quarantänepflicht:

• Die bereits geschaffenen Erleichterungen für 
Grenzpendler und Grenzgänger, die täglich bzw. 
wöchentlich zum Zwecke der Berufsausübung, 
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in oder 
aus einem Risikogebiet reisen, bleiben bestehen. 
Grenzpendler und Grenzgänger sind von der Qua-
rantänepflicht damit weitestgehend ausgenom-
men.

• Wie bisher sind Einreisen ohne Quarantänepflicht 
nach Baden-Württemberg aus Grenzregionen für 
weniger als 24 Stunden allen Personen möglich, 
die in der Grenzregion ihren Wohnsitz haben.

• Wer aus Baden-Württemberg in ein Risikogebiet 
in der Grenzregion reist, kann dies ohne anschlie-
ßende Absonderungspflicht und ohne besonderen 
Grund ebenfalls für weniger als 24 Stunden tun.

• Unabhängig davon sind mögliche einschränkende 
Regelungen zum Aufenthalt im Ausland zu beach-
ten (wie aktuell die Ausgangssperre in Frankreich).

• Neu eingeführt ist die Ausnahmeregelung zur 
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Unter der Woche künftig eine Stunde länger
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krzbb.de

Es geht auch telefonisch! Wenn's eilt, können Sie Ihre Anzeige  
unter 07031 6200-20 telefonisch aufgeben.
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, Clubs, 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, Clubs, 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
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Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
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Weihnachten im 
Schuhkarton
Weihnachtsgeschenke 
für Millionen Kinder

„Weihnachten im Schuh-
karton®“ lädt zum 25. 
Mal zum Mitpacken ein.

Mehr als 8,5 Millionen 
Kinder durften sich in den vergangenen Jahren über 
ein Geschenkpaket von „Weihnachten im Schuh-
karton“ aus dem deutschsprachigen Raum freuen. 
In diesem Jahr lädt die christliche Organisation Sa-
maritan‘s Purse (ehemals Geschenke der Hoffnung) 
zum 25. Mal zum Mitpacken ein. Verteilt werden die 
Päckchen der weltweiten Geschenkaktion an be-
dürftige Kinder in mehr als 100 Ländern.

Wer mitmachen möchte, kann entweder eigene 
Schuhkartons weihnachtlich gestalten, vorgefertigte 
Kartons unter jetzt-mitpacken.de bestellen oder in 
einer der Abgabestellen nach einem bereits bekleb-
ten Schuhkarton fragen.

Dann werden die Pakete mit neuen Geschenken für 
Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, 
fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Emp-
fohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, 
Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. 
Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt wer-
den sollte, sind unter www.weihnachten-im-schuh-
karton.org zu finden. Pro beschenktem Kind wird 
eine Geldspende von zehn Euro empfohlen.

Wer keine Zeit zum Packen hat, kann ein Geschenk-
päckchen online auf die Reise schicken oder online 
spenden.

Die fertigen Päckchen können zu einer der folgen-
den Abgabestellen bis zum 16. November abgege-
ben werden.

Weil im Schönbuch-Breitenstein:

Sonja Fernandez, Max-Planck-Str. 1

Holzgerlingen

Stadtbücherei, Böblinger Str. 28

Rathaus Infothek, Böblinger Str. 5-7

Fam. Withelm, Schönbuchstr. 23

Judith Maurer, Hinter den Weingärten 12

Gemeinde Weil im Schönbuch 
 

 

Für unsere neue Kita Weil Mitte und weitere Einrichtungen suchen wir  
 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
 
 

in Voll- und Teilzeit. 

Wir erwarten von allen pädagogischen Fachkräften Interesse für die 
konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit, Freude am Lernen im 
Team und mit den Kindern und eine wertschätzende Haltung allen 
gegenüber. 

Wir bieten Ihnen: 
� einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
� gute Rahmenbedingungen durch ein gemeindespezifisches QM-

System  
� differenzierte Fortbildungsmöglichkeiten  
� Vernetzung mit allen Einrichtungen der Gemeinde durch AG’s und 

kollegiale Beratung 
� Vergütung nach dem TVöD-SuE und Übernahme der 

Stufenlaufzeit bestehender Arbeitsverhältnisse. 
 

Anstellungsgrundlage ist der TVÖD/TV-SuE. Die Wochenarbeitszeit 
bei Vollbeschäftigung beträgt 40 Stunden. 
 

Ihre Fragen beantworten gerne Frau Sandra Thelen-Boigs, päd. 
Gesamtleitung (Tel. 07157/1290-126, E-Mail: Sandra.Thelen-
Boigs@Weil-im-Schoenbuch.de) und Herr Martin Feitscher, Hauptamt 
(Tel. 07157/1290-142, Martin.Feitscher@Weil-im-Schoenbuch.de).  
 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung (schriftlich oder per E-Mail)  bis 
zum 07.12.2020 an das Bürgermeisteramt Weil im Schönbuch, 
Marktplatz 3, 71093 Weil im Schönbuch. 

Mitteilungsblatt  
Weil im Schönbuch
Erscheinungstag in der Regel Donnerstags.

Herausgeber ist das Bürgermeisteramt,  
71093 Weil im Schönbuch, Marktplatz 3,   
Telefon (0 71 57) 12 90-0, Telefax (0 71 57) 12 90-43
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Telefon (0 71 57) 12 90-42
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Druck, Anzeigenteil und Verlag:
KREISZEITUNG Böblinger Bote,
Wilhelm Schlecht GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Jonathan Möller, Anzeigenleiter
Telefon (0 70 31) 62 00-25, Fax (0 70 31) 62 00-78
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Familienzentrum Holzgerlingen
Aktuelles aus dem Familienzentrum

Der Kindergarten Rudolf-Diesel-Straße zu  
Besuch im Familienlädle

Im Rahmen ihres Projektes „Unsere Welt“ besuch-
ten sechs große und kleine Kindergartenkinder vom 
Rudolf-Diesel-Kindergarten mit ihren Erzieherinnen 
das Familienlädle Holzgerlingen. Gemeinsam mit 
Susanne Binder und Franziska Göller vom Familien-
zentrum entdeckten Sie auf eigene Faust was es im 
Lädle alles so gibt.

Die Kinder lernten, wie das Familienlädle funktio-
niert: Kleidung oder Spielzeug das sie selbst nicht 
mehr nutzen, können weitergegeben werden und 
jemand anderem eine Freude bereiten. Sie haben 
sogar selbst Dinge mitgebracht, die sie dem Fami-
lienlädle spendeten und somit an jemanden weiter-
gegeben werden kann, der es gut gebrauchen kann.

Susanne Binder erklärte, wofür das Lädle da ist und 
weshalb die Arbeit der Ehrenamtlichen für das Läd-
le so wichtig ist. Mit dem Verkauf im Familienlädle 
können wiederum soziale Projekte des Familienzen-
trums unterstützt werden.

Zum Abschluss durfte sich jedes Kind ein kleines 
Büchlein aussuchen und damit fröhlich wieder den 
Rückweg zum Kindergarten antreten.

Das Team des Familienlädles bedankt sich ganz 
herzlich für die tollen Spenden und den netten Be-
such der Kinder. Und freut sich auf alle, die das 
Lädle besuchen, dort einkaufen und die Arbeit un-
terstützen möchten.

Eine tolle Woche bei der Herbstferienbetreuung 
des Familienzentrums

Bunte Blätter, Kiefernadeln und sonnige Herbsttage: 
13 Kinder verbrachten mit dem Team des Familien-
zentrums eine schöne und ereignisreiche Woche in 
der Ferienbetreuung. Wir schätzen es sehr, dass wir 
auch in diesen Ferien wieder auf die Kooperation mit 
der Stadt Holzgerlingen und die Räumlichkeiten der 
Berkenschule bauen konnten.

Trotz der geltenden Corona-Maßnahmen konnten 
wir alle eine rundum gelungene Woche gemeinsam 
verbringen. Im Morgenkreis wurden Gruppenspiele 
mit Abstand gespielt und die strahlenden Herbst-
tage luden zum ausgiebigen Spielen draußen auf 
dem Schulgelände oder im Wald ein. Auch das Mas-
ke-Tragen wurde an den erforderlichen Stellen super 
eingehalten.

Bunte Blätter, rote Früchte, Kiefernnadeln und vieles 
mehr wurden bei den Ausflügen gesammelt und an-
schließend getrocknet. Eigene Natur-Deko basteln 
sowie das beliebte Kürbisschnitzen durften in einer 
Herbstferienbetreuung nicht fehlen. Rund um das 
Thema „Licht“ wurden Lichterkettenbälle, Windlich-
ter und eigene Kerzen hergestellt und so war für alle 
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren etwas dabei, das 
Ihnen Freude bereitete.

Somit gingen am Ende der Woche alle nicht nur mit 
vielen gemeinsamen Erlebnissen und schönen Ein-
drücken nach Hause, sondern auch mit einer Tasche 
voller bunter gebastelter Dinge die die so manch 
graue Herbsttage etwas verschönern.

Das Laternenfest am 19. November 2020 mit dem 
Heimatmuseum Holzgerlingen und dem Kinder-
garten Stäuchle können unter den aktuellen Co-
rona-Bedingungen leider nicht stattfinden.

Einige unserer Angebote müssen im Rahmen der 
neuen Corona Verordnungen den ganzen No-
vember über ruhen. Bitte besuchen Sie unserer 
Homepage unter www.familienzentrum-mutpol.
de oder wenden Sie sich telefonisch (0  70  31)  
2 96 19 12 werktags von 9.00 bis 12.00 Uhr an 
uns für nähere Informationen zu den einzelnen 
Angeboten.

JUGENDSOZIALARBEIT WEIL IM SCHÖNBUCH 

 

NO FILTER, DAS PROJEKT FÜR ALLE MÄDCHEN AB 13 JAHRE 

FINDET ONLINE STATT! 
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Die Jugendsozialarbeit 
informiert

ÖFFNUNGSZEITEN JUGENDHAUS NEON
Seesteige 12, 71093 Weil im Schönbuch
Dienstag  von 16.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch  von 16.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag  von 16.00 bis 21.00 Uhr
Freitag  von 16.00 bis 21.00 Uhr

Wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen oder Probleme 
zum Thema Jugend habt meldet euch gerne bei:
Jugendreferentin: Mahendra Scharf
Tel. (01 75) 9 33 77 16
E-Mail: scharf@waldhaus-jugendhilfe.de
Ganztagesbetreuung GMS: 
Marielle Bohm und Lucrezia Cicciu
Tel. (01 72) 7 67 36 35
E-Mail: gtb-weil@waldhaus-jugendhilfe.de
Schulsozialarbeit GMS: 
Niko Bittner, Tel. (01 72) 2 02 19 16
E-Mail: ssa-weil@waldhaus-jugendhilfe.de
Jugendhaus NEON: 
Mahendra Scharf und Niko Bittner
(Kontaktdaten siehe oben)
Ihr findet uns zusätzlich auf:
– Instagram @jugendsozialarbeitweil
–  Facebook Jugendhaus NEON und Mahendra 

Scharf Jugendreferat
– www.jugendsozialarbeit-weil.de

Ortsbücherei
Weil im Schönbuch

Neue Bücher im  
Erwachsenenbereich

Historisches:
Durst-Benning, Petra:  Die Welt von morgen
Durst-Benning, Petra:  Die Stunde der Sehnsucht
Follet, Ken:   Kingsbridge – der Morgen 

einer neuen Zeit
Grill, Petra:   Oktoberfest 1900 – Träume 

und Wagnis

Liebe:
Bradley, Christina:   Thirty: 30 Tage, 30 Dates, 

um den einen zu finden
Inusa, Manuela:  Mandelglück
Inusa, Manuela:  Orangenträume
Moyes, Jojo:   Der Klang des Herzens
Williams, Laura Jane:   Dein Lächeln um halb acht
Young, Samantha:   Fallen Dreams – endlose 

Sehnsucht

Frauen:
Bomann, Corina:   Sophias Träume: Die Farben 

der Schönheit
Eckhart, Lisa:  Omama
Ferrante, Elena:   Das lügenhafte Leben der 

Erwachsenen
Gilbert, Elizabeth:  City of Girls
Koelle, Patricia:   Die Zeit der Glühwürmchen
Phillips, Susan Elizabeth:  Und wenn sie tanzt
Potter, Alexandra:   Je größer der Dachschaden, 

desto besser die Aussicht
Schuster, Stephanie:  Die Wunderfrauen
Werkmeister, Meike:   Über dem Meer tanzt das 

Licht

Familie:
Kunrath, Barbara:  Geteilt durch zwei
Renk, Ulrike:  Tage des Lichts
Simon, Teresa:  Die Lilienbraut

A – Z:
Camus, Albert:  Die Pest
Hettche, Thomas:   Herzfaden – Roman der 

Augsburger Puppenkiste
Matthiessen, Susanne:  Ozelot und Friesennerz
Meyerhoff, Joachim:   Hamster im hinteren  

Stromgebiet
Russo, Richard:  Jenseits der Erwartungen
Trump, Mary L.:   Zu viel und nie genug- wie 

meine Familie den gefähr-
lichsten Mann der Welt 
erschuf

Krimi:
Almstädt, Eva:  Ostssegruft
Franz, Andreas:  Der Flüsterer
Klüpfel, Volker:  Funkenmord
Leon, Donna:  Geheime Quellen
Pauly, Gisa:  Zugvögel
Rademacher, Cay:   Ein letzter Sommer in Méjan
Schulte, Andreas J.:  Eifelmord
Wolf, Klaus-Peter:  Ostfriesische Mission

Thriller:
Berg, Eric:  Die Mörderinsel
Child, Lee:  Der Ermittler
Coben, Harlan:  Der Junge aus dem Wald
Jonasson, Ragnar:  Dunkel
Jonasson, Ragnar:  Insel
McGeorge, Chris:   Der Tunnel – nur einer 

kommt zurück
Slaughter, Karin:  Die verstummte Frau

Heiteres:
Bergmann, Renate:   Ans Vorzelt kommen  

Geranien dran
Bielendorfer, Bastian:   Die große Pause- mein  

Corona Tagebuch
Kohfink, Corinna:   Hitzewallungen im  

Kühlschrank
Weiler, Jan:  Die Ältern

Biografischer Roman:

Baldini, Laura:   Lehrerin einer neuen Zeit – 
Maria Montessori

Hörbücher:
Bomann, Corina:  Sophias Träume
Durst-Benning, Petra:   Die Stunde der Sehnsucht
Durst-Benning, Petra:  Die Welt von Morgen
Jacobs, Anne:  Zeit des Aufbruchs
Simon, Teresa:  Die Lilienbraut
Sparks, Nicholas:  Wenn du zurückkehrst

Begegnungsstätte
Weil im Schönbuch

Bis auf Weiteres, sind alle Veranstaltungen in der 
Seniorenwohnanlage und Begegnungsstätte ab-
gesagt.
Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald wieder bei 
uns begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund.

Nachrichten Landratsamt

Von klein auf beim  
Insektenschutz aktiv
Umweltbildung im Rahmen des LEADER- 
Projekts „Insektenfreundliche Kommune“
Wie war das noch mit Bienen und Blüten? Schon die 
Kleinsten sollen für die Artenvielfalt begeistert und 
zum Mitmachen motiviert werden. Im Rahmen des von 
LEADER Heckengäu geförderten Projekts „Insekten-
freundliche Kommune“ gab es Umweltbildungsstun-
den im Kindergarten Hochwiesenstraße in Bondorf.
Gemeinsam mit Streuobstpädagogin Beate Holderied 
wurde spielerisch ein Bezug zum Thema „Insekten 
und Blütenpflanzen“ geschaffen. So konnten sich die 
Kinder beispielsweise selbst als Wildbiene fühlen und 
sich Neste anlegen. Sie sollten so einen Einblick in die 
Lebensweisen einiger Wildbienenarten gewinnen und 
verstehen, warum diese so abhängig sind von Blu-
menwiesen als Nahrungs- und Nistplatz. Ein weiterer 
Schwerpunkt war der Zusammenhang zwischen zahl-
reichen Obst- und Gemüsesorten wie Äpfeln, Toma-
ten und Gurken und heimischen Bestäubern.
„Beim Insektenschutz braucht es die Unterstützung 
der ganzen Gesellschaft“, sagt Barbara Truckses, 
Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsver-
bands (LEV), der das Projekt im Landkreis Böblingen 
koordiniert. „Als Entscheidungsträger von Morgen 
spielen gerade Kinder eine besondere Rolle beim 
Schutz der Biodiversität.“
Die Umweltbildung in Kindergärten ist Teil des Pro-
jekts „Insektenfreundliche Kommune“. Interessier-
te Einrichtungen konnten mehrjähriges, regionales 
Wildblumensaatgut bekommen, um in oder bei den 
Kindergärten nachhaltiger Blühflächen anzulegen. 
In den am Projekt beteiligten Kommunen Bondorf, 
Deckenpfronn, Jettingen, Mötzingen und Weissach 
wurden auch andernort schon zahlreich solche Flä-
chen angelegt, Nisthilfen aufgestellt, oder Wildblu-
mensaatgut bei Informationsveranstaltungen ver-
teilt. All diese Maßnahmen sollen dem drastischen 
Rückgang unserer heimischen Insektenwelt entge-
gen wirken. Das Projekt soll im nächsten Jahr über 
die LEADER Gemeinden hinaus landkreisweit aus-
gebaut werden. Weitere Informationen gibt es beim 
LEV Böblingen unter info@levbb.de sowie unter ht-
tps://www.levbb.de/insektenfreundliche-kommune.

Verkehr

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindig keiten der Kraftfahrzeuge überprüft. Die vor-
genommenen  Lichtschrankenmessungen brachten folgendes Ergebnis:

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge
überprüft. Die vorgenommenen Lichtschrankenmessungen brachten folgendes Ergebnis:

Datum Uhrzeit Straße zul.
Ges.

Gesamt-
Zahl

bean
stand
Fzg.

% Max.
km/h

10.01.2019 10.29. – 12.32 Uhr Schönbuchstrasse 30 123 15 12,2 45
12.01.2019 09.21. – 13.25 Uhr K 1048 70 231 23 10 102
14.01.2019 14.21. – 20.16 Uhr B 464 70 1847 78 4,2 98
19.01.2019 14.44. – 18.10 Uhr B 464 70 1326 73 5,5 96
20.01.2019 16.24. – 20.22 Uhr B 464 70 1002 50 20 101
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Aus den Schulen

Gemeinschaftsschule 
Weil im Schönbuch mit   
Außenstelle Neuweiler

Mitgliederversammlung 2020 fällt leider aus
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Fördervereins 
der Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch e. V.,
normalerweise hätten Sie längst die Einladung zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung erhalten. Im Ver-
einsvorstand haben wir intensiv darüber diskutiert, ob 
und wie wir in diesem, durch die Corona-Pandemie 
sehr besonderen Jahr eine Mitgliederversammlung 
durchführen können. Gerne hätten wir Sie persönlich 
über die Aktivitäten des Fördervereins in 2019 infor-
miert und einen Ausblick auf 2020 gegeben.
Nachdem die Bundesregierung in der vergangenen 
Woche nun für die nächsten vier Wochen weitere Ein-
schränkungen für das öffentliche Leben beschlos-
sen hat, haben wir uns entschieden, in diesem Jahr 
keine Mitgliederversammlung mehr anzusetzen.
Seien Sie versichert, dass die Unterstützung der 
schulischen Aktivitäten an der Gemeinschaftsschule 
Weil im Schönbuch durch den Förderverein auch in 
Pandemiezeiten in gewohnter Weise weitergeht.
Der gesamte Vorstand hofft, im kommenden Jahr 
wieder zum normalen Vereinsleben zurückzukeh-
ren und eine kombinierte Mitgliederversammlung 
2019/2020 abhalten zu können.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, bitte bleiben Sie ge-
sund!
Armin Karat Stephanie Forthaus-Kurz
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende

VHS BB-Sifi Außenstelle 
Weil im Schönbuch

Hauptstraße 62 (Seniorenwohnanlage)

Sprechzeiten:  
montags  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
donnerstags  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Telefon: (0 70 31) 64 00-78
E-Mail: weil@vhs-aktuell.de

Hauptstraße 62 (Seniorenwohnanlage)
Sprechzeiten:
montags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
donnerstags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Telefon: (0 70 31) 64 00-78, Telefax: (0 71 57) 6 47 90
e-Mail: weil@vhs-aktuell.de

VHS BB-Sifi Außenstelle 
Weil im Schönbuch

Willkommen in der vhs.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass die Zeit 
nur so verfliegt?

Nun ist es schon wieder November und gerade jetzt 
während des teilweisen Lockdowns, der uns allen 
viel abverlangt, sollten Sie sich schöne Momente 
gönnen!

Wie wäre es mit Entspannung, Bewegung oder 
Tanz von zu Hause aus? Kein Problem mit unseren 
Live-Online-Webinaren aus dem Bereich Gesund-
heit. Probieren Sie sie doch einfach mal aus!

Auch Gesangsunterricht ist in Zeiten von Corona 
ganz stressfrei online möglich. Die vhs.Dozentin Na-
tasha López bietet ab 17. November verschiedene 
Stimmbildungskurse als Webinare an.

Einige wenige Plätze sind übrigens noch in unse-
ren heißbegehrten Koch- und Backkursen sowie im 
Whisky-Seminar frei. Das sollten Sie sich nicht ent-
gehen lassen!

Was Sie neben Kreativkursen, Englisch online, span-
nenden Vorträgen und Seminaren zur beruflichen 
Weiterbildung in diesem Monat noch so alles erwar-
tet, finden Sie wie immer auf vhs-aktuell.de und we-
binare-vhs.de.

Nach wie vor danken wir Ihnen, dass Sie sich und 
andere vor dem Coronavirus schützen, indem Sie 
bei unseren Präsenzveranstaltungen Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen und immer den Mindestab-
stand zu anderen einhalten.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Herbstwochenen-
de!

Infos

Gesang - Stimmbildung

Singen ist eine Fähigkeit, die jede/r (wieder) erler-
nen kann. In den Online-Kursen wird der Weg da-
für bereitet, sich die Fähigkeit des Singens erneut 
anzueignen. Die Stimme wird gefestigt, ihr Umfang 
erweitert und es werden Gefühle und Töne in Ein-
klang gebracht. Verschiedene gesangstechnische 
Übungen bilden den Wegweiser für ein natürliches, 
sicheres Singen. Alle Stimmbildungskurse finden in 
Kleingruppen (3 Teilnehmer) statt.

Der Online-Kurs findet 2x wöchentlich statt (diens-
tags und donnerstags).

Kurs-Nr.: 820 440 10
Webinar
Natasha López
Dienstag, 17. November, 24. November 2020 
Donnerstag, 19. November, 26. November 2020 
jeweils 16.00 bis 16.45 Uhr
4 Ustd., 4 Termine,
Online vhs
38,- Euro maximal 3 Teilnehmer

Anmeldung erforderlich

Den Zugangslink zum Webinar und den Link zum 
Login-Leitfaden finden Sie in Ihrer Anmeldebestäti-
gung.

Ihr Webinar läuft mit dem Video-Conferencing-Sys-
tem alfaview®. Technische Voraussetzungen für die 
Teilnahme: Desktoprechner oder Notebook mit Be-
triebssystem Microsoft Windows 7 oder neuer (nur 
64-bit) oder Apple macOS 10.12 (Sierra). Headset 
mit Mikrofon sowie Webcam. Die Internetverbindung 
sollte mindestens eine Bandbreite von 6 MBit/s ha-
ben, empfohlen sind 16 MBit/s. Wir empfehlen, kein 
WLAN, sondern eine drahtgebundene Internetver-
bindung zu nutzen.

Bitte laden Sie die Software des Video-Conferen-
cing-System alfaview® auf Ihren Rechner. Auf mobi-
len Endgeräten ist alfaview® derzeit nur für iPadOS 
verfügbar.

Unter https://www.webinare-vhs.de/was-sie-beno-
etigen finden Sie ausführliche Informationen.

Einkommenssteuererklärung mit ELSTER  
leicht gemacht
Der Kurs richtet sich an Personen, die ihre Einkom-
menssteuererklärung selbst erstellen und elektro-
nisch übermitteln möchten.
Inhalte:
- Arbeitnehmereinkünfte
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Einkünfte aus Dozenten-/Übungsleitertätigkeit
- Sonstige Einkünfte, z. B. Renten
- Werbungskosten aus allen Einkunftsarten
- Sonderausgaben
- Außergewöhnliche Belastungen
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
Voraussetzung: PC-Grundlagenkenntnisse

Kurs-Nr.: 502 320 10
Peter Lezoch
Donnerstag, 19. November 2020, 18.00 bis 21.00 Uhr
4 Ustd., Sindelfingen
vhs im Gustav-Heinemann-Haus
30,- Euro

Südafrika - Momente für die Ewigkeit
Vom Indischen Ozean nach Kapstadt
Nachdem wir im November 2019   über den ersten 
Teil unserer Reise vom Nordosten Südafrikas bis 
zum Indischen Ozean berichtet haben, setzen wir an 
der zerklüfteten Küste des Tsitsikamma NP unsere 
Reise durch eine der reizvollsten Regionen Südaf-
rikas fort. In der Halbwüste Klein Karoo   tauchen 
wir ein in die faszinierende Unterwelt der Cango 
Caves. Gewaltige Felsklippen und eine großartige 
Landschaft   beim Kap der guten Hoffnung und die 
Pinguinkolonie am Boulders Beach sind nur einige 
der Höhepunkte auf unserer   Fahrt nach Kapstadt.   
Der Panoramablick vom majestätisch anmutenden 
Tafelberg über die Metropole Südafrikas ist ebenso 
beeindruckend wie die Fahrt  auf einer der spekta-
kulärsten Küstenstraßen der Welt, dem Chapman’s 
Peak Drive.
Die Multivisionsshow wird in HDAV Qualität gezeigt 
und live kommentiert.

Kurs-Nr.: 130 004 10
Multivisionsshow
Robert Moser, Gudrun Pahl
Mittwoch, 25. November 2020, 19.00 bis 20.30 Uhr
2 Ustd., Sindelfingen
vhs.Werk
12,- Euro
Eine Voranmeldung zu dieser Veranstaltung ist die-
ses Semester aufgrund veränderter Hygienevorga-
ben leider auch für vhs.KulturKarteninhaber nötig. 
Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, finden alle Vor-
träge in großen Räumen und mindestens 1,5 Meter 
Abstand statt.
Bitte melden Sie sich spätestens bis 12 Uhr am Ver-
anstaltungstag per Mail unter info@vhs-aktuell.de 
oder telefonisch unter (0 70 31) 6 40 00 an.
Maximale Teilnehmerzahl: 33

Exklusive Buchvorstellung: „Passé“
Vom Verschwinden der Alltagsgegenstände
An diesem Abend erhalten Sie einen exklusiven Ein-
blick in das Projekt und Buch „passé“ von Michael 
Bilek. Es legt den Fokus auf das gebrauchte, ver-
brauchte, vermeintlich Banale. „passé“ zeigt: „Die 
stille Ästhetik der dahingehenden Objekte.“ Der 
Herausgeber und ehemalige Agentur-Unternehmer 
sammelt seit vielen Jahre sogenannte „Alltagsge-
genstände“, die peu à peu rarer werden - und häufig 
auch in Vergessenheit geraten.  Das Buch selbst ist 
ein wahres buchbinderisches Kunstwerk. Der Refe-
rent, Kommunikations- und Medien-Experte, stellt 
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besonders seltene und ungewöhnliche Objekte aus 
dem Buch vor. Er erläutert den Entstehungsprozess, 
die einzigartige und exklusive Herstellungsmethode, 
nach einem Verfahren, das sich nur noch an wenigen 
Orten auf der Welt findet. Und auch die Besonder-
heiten der Fotografie und Lithographie werden be-
handelt.
Für alle bibliophilen Nostalgiker und Menschen, die 
Freude an analogen Techniken und Gegenständen 
haben, ein Vortragstermin nach Geschmack. Mit 
der Möglichkeit das außergewöhnliche 1,5-Kilo-
gramm-Werk einmal in die Hand zu nehmen und 
durchzublättern.

Kurs-Nr.: 110 200 10
Vortrag: Steffen K. Schulik-Feddersen
Dienstag, 1. Dezember 2020, 19.00 bis 20.30 Uhr
2 Ustd., Sindelfingen
vhs.Werk
12,- Euro 
Eine Voranmeldung zu dieser Veranstaltung ist die-
ses Semester aufgrund veränderter Hygienevorga-
ben leider auch für vhs.KulturKarteninhaber nötig. 
Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, finden alle Vor-
träge in großen Räumen und mindestens 1,5 Meter 
Abstand statt.
Bitte melden Sie sich spätestens bis 12.00 Uhr am 
Veranstaltungstag per E-Mail: unter info@vhs-aktu-
ell.de oder telefonisch unter (0 70 31) 6 40 00 an.
Maximale Teilnehmerzahl: 30

Ölmalen - vielseitige Technik mit langer Tradition

Kurs-Nr.: 237 320 10
Grund- und Aufbaukurs
Irina Wolff
dienstags, 17.30 bis 20.30 Uhr, ab 1. Dezember 2020 
32 Ustd., 8 Termine, Sindelfingen
vhs im Gustav-Heinemann-Haus
126,- Euro

Alle Kurse, Exkursionen, Vorträge und Live- 
Online-Webinare finden Sie auf www.vhs-aktuell.de.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich und andere vor dem 
Coronavirus schützen, indem Sie in der vhs. im Un-
terricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und im-
mer den Mindestabstand zu anderen einhalten.
Wir sind alle selbst dafür verantwortlich, dass sich 
die Pandemie nicht noch weiter und schneller aus-
breitet. Daher gilt, auch im Einklang mit der neuen 
Corona-Verordnung des Landes, ab sofort in allen 
Veranstaltungen der vhs.Böblingen-Sindelfingen 
permanente Maskenpflicht.
Bitte halten Sie unbedingt die Maskenpflicht ein, um 
sich und andere zu schützen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir bei 3.000 vhs.
Veranstaltungen mit 850 Dozenten und 33.000 Ein-
zelterminen keine Ausnahmen machen können.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Energie für die 
nächsten Tage und Wochen.
Herzliche Grüße
Ihr Team der vhs. Böblingen-Sindelfingen mit den 
Aussenstellen

Bleiben Sie gesund,
wir freuen uns auf Sie!

Unsere Öffnungszeiten sind 
Mo. und Do.  von 10.00 bis 12.00 Uhr
Tel. (0 70 31) 64 00-78  
Aussenstelle Weil im Schönbuch
Mail: weil@vhs-aktuell.de
vhs im Höfle
Pestalozzistr. 4, 71032 Böblingen
Tel.: (0 70 31) 6 40 00
http://www.vhs-aktuell.de
www.facebook.com/vhsboeblingensindelfingen

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
psychisch kranke Menschen und Angehörige

Sprechstunde: Jeden 1. Freitag im Monat von 10-
12.00 Uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer

Vereinbarung) im BZS-Bürgerzentrum Leonberg, 
Neuköllner Str.5 (Leo-Center), 71229 Leonberg

Telefonische Sprechzeiten: Montag und Donnerstag 
von 10.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 16.00 bis 
18.00 Uhr.

Telefon: (0 70 31) 6  63-29 29 (Anrufbeantworter), 
E-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

Informations- und Beratungstelefon für
Menschen mit einer psychischen Erkrankung,
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn
Telefon (0 70 31) 6 63 33 66
Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr

Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unter-
liegen der Schweigepflicht.

IAV-Beratungsstelle für ältere-  
und Hilfe suchende Menschen

Beratung und weitere Info:

Frau Bloching/IAV-Beratungsstelle.
E-Mail: iav@dsst-schoenbuchlichtung.de
Telefon iav- Stelle: (0 70 31) 6 84 74 60
Fax iav- Stelle: (0 70 31) 6 84 74 61

Seniorenwohnanlage  
„Seegärten“

Hausleitung Frau Wieland, Tel. (0 71 57) 12 90-4 50
Telefonische Sprechzeiten Montag bis Mittwoch so-
wie Freitag 8.30 bis 10.00 Uhr, Donnerstag 16.30 bis 
17.30 Uhr.

Haus Martinus  
Altenpflegeheim

58 Pflegeplätze
2 Kurzzeitpflegeplätze
9 heimgebundene Wohnungen

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag  9.00 bis 11.00 Uhr
Dienstag  14.00 bis 16.00 Uhr

Telefon (0 71 57) 6 69 29-1 00
Leitung: Frau Özlem Ulu, Tel. (0 71 57) 6 69 29-102

Diakonie- und Sozialstation  
Schönbuchlichtung  
Sitz Holzgerlingen

Ziegelhofstr. 1

Pflegebereich Weil im Schönbuch

und Notdienst an Wochenenden und Feiertagen

Pflegedienstleitung

Telefon: Diakoniestation: (0 70 31) 6 84 74 0

Fax: Diakoniestation: (0 70 31) 6 84 74 20

Soziale Dienste und Betreuung 
Weil im Schönbuch e.V.

Ulrike Löffler

Telefon (0 15 77) 4 04 27 99

erreichbar von Montag bis Freitag

Hospiz-Gruppe  
Weil im Schönbuch

Beistand und Begleitung für Schwerkranke,  
Sterbende und deren Angehörige

Hospiztelefon (0 70 31) 77 74 05

Charlotte Hollinger

hospizgruppe.weilimschoenbuch@gmx.de

www.hospizgruppe-wis.de

  
Nachbarschaftshilfe  
Weil im Schönbuch

Andrea Kopp, Telefon (0 71 57) 53 78 90 oder  
(01 73) 6 56 25 10

Im Vertretungsfall: Elke Todt, Tel. (0 71 57) 6 54 18

oder Helga Wirsching, Telefon (0 70 31) 76 3 75 56

erreichbar von Montag bis Freitag

Ambulanter Kinder- & Jugend- 
Hospizdienst Landkreis Böblingen

Max-Eyth-Str. 23, 71088 Holzgerlingen

Telefon (0 70 31) 6 59 64 00

Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Wir begleiten kostenlos Familien mit schwerstkran-
kem und sterbendem Kind oder Jugendlichem oder 
schwerstkrankem und sterbendem Elternteil.

Nähere Informationen: www.hospizdienst-bb.de

BfB Bürger für Bürger

Ökumenische Initiative für soziale Einzelfallhilfe

Kontakt: Gerhard Frech, Telefon (01 72) 7 55 26 94

Hebammen

Susanne Rupp, Telefon (0 70 31) 46 64 77

Uta Leipoldt, Telefon (0 70 31) 41 18 95

www.uta-leipoldt.de
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Beratungsstelle für Schwangere

(anerkannt nach § 219 StGB)

Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen,  
Parkstr. 4, 71034 Böblingen

Termine nach telefonischer Vereinbarung unter  
(0 70 31) 6 63 17 17

Wellcome

Praktische Hilfen für Familien nach der Geburt
Susanne Binder, Telefon (0 70 31) 60 58 88

www.wellcome-online.de

THAMAR

Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt

Telefon (0 70 31) 22 20 66
Montag, Dienstag und Donnerstag, 10.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch,  13.00 bis 16.00 Uhr
sowie nachts, an Wochenden und Feiertagen

Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt
Stuttgarter Str. 17, 71032 Böblingen
Tel.: (0 70 31) 63 28 08, Fax: (0 70 31) 22 20 63
E-Mail: beratung@frauenhelfenfraenbb.de

www.frauenhelfenfrauenbb.de

Mo. Di. und Do.  10.00 bis 13.00 Uhr
Mi.  13.00 bis 16.00 Uhr
Notrufzeiten Nachts  20.00 bis   7.00 Uhr

Sa., So. und an Feiertagen durchgehend erreichbar

Landratsamt Böblingen/Soziales  
Sozialer Dienst

Landratsamt Böblingen/Soziales _
Schuldnerberatung allgemein
Telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51,
E-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
Telefonische Beratung Mo-Mi 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr
und Do 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren
Telefon (0 70 31) 6 63-19 19,

E-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de

Telefonische Beratung Mo 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Außerhalb der telefonischen Beratungszeiten ist 
eine Mailbox geschaltet, auf der eine Nachricht hin-
terlassen werden kann.

Wir rufen gerne zurück.

Landratsamt Böblingen, Soziales, Sozialer Dienst
Frau Barut, Tel (0 70 31) 6 63-15 69

E-Mail: s.barut@lrabb.de

Der Soziale Dienst des Amtes für Soziales bietet Be-
ratung für Menschen,

• die Sozialhilfe beziehen (Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensun-
terhalt)

• die Pflege oder hauswirtschaftliche Hilfen nicht 
selbst finanzieren können und von der Pflegeversi-
cherung keine oder zu wenig Leistungen erhalten

• die Unterstützung in einer persönlichen und wirt-
schaftlichen Notlage suchen

• die Orientierung über sonstige Hilfsangebote 
wünschen

Landratsamt Böblingen, Jugend und Bildung 
Familie am Start – Hilfen von Anfang an

Beratung, Begleitung und Unterstützung von Müt-
tern und Vätern ab Beginn der Schwangerschaft bis 
zum dritten Lebensjahr.
Familie am Start
Psychologische Beratungsstelle,
Waldburg Straße 19, 71032 Böblingen
Kontakt: Ulrike Preschel-Kanaan, u.preschel-kana-
an@lrabb.de, www.familie-am-start.de

Betreuungsgruppe  
für Demenzkranke

Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz
Kontakt:
iav- und Demenzberatungsstelle Schönbuchlichtung
Dorothea Bloching, Telefon (0 70 31) 68 474 60
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de

Informations- und Beratungstelefon
häusliche Gewalt

„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“
Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Telefon (0 70 31) 6 63-30 00
Telefon (0 70 31) 6 63-13 31

Arbeitskreis Leben (AKL)  
Sindelfingen-Böblingen e.V.

Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungs-
gefahr sowie Trauergruppe für Hinterbliebene nach 
Suizid und Präventionsveranstaltungen in Schulen
Arbeitskreis Leben Böblingen e.V
Tel.: (0 70 31) 3 04 92 59
Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Blaues Kreuz  
Suchtkrankenhilfe

Hilfe für Suchtgefährdete und Angehörige
Wenn Abhängigkeit zum Problem wird!
Wie kann ich befreit leben lernen?
Betroffene Frauen und Männer,
die von den Fesseln der Sucht
losgekommen sind, machen Mut
ein gesundes Leben führen zu können.
Es gibt keine hoffnungslosen Fälle
Lernen wir uns kennen?
Was in der Gruppe gesprochen wird,
bleibt auch dort.

Unsere Treffen:
Treffen Schönaich 
montags im evang. Gemeindehaus, Große Gasse 1
Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr,  
in jeder geraden Woche
Kontakte:
Hr. D. Vent, Telefon: (0 70 31) 4 67 49 45
Email: kontakt@bk-schoenaich.de
web: www.bk-schoenaich.de

Treffen Böblingen 
dienstags in den Räumen der Kreuzkirche am Süd-
bahnhof, in der Tübinger Str. 77
Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr
Kontakte:
S. Schäufele, Tel. (0 70 31) 60 22 69
Gerd-Erlo Hanke, Tel. (0 70 31) 27 99 02
Email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde  
Weil im Schönbuch und  
Breitenstein-Neuweiler

Wir sind für Sie da

Pfarramt 1, Obere Halde 2

Telefon (0 71 57) 52 07 03, Fax (0 71 57) 52 07 04

Die Pfarrstelle ist derzeit nicht besetzt.

Pfarrer Götz Krusemarck, Königsberger Str. 7

Telefon (0 71 57) 52 06 28, Fax (0 71 57) 52 06 29

Email: Pfarramt.Weil-im-Schoenbuch-2@elkw.de

Vikar Jakobus Hartmann

Telefon (0 70 22) 9 92 04 72

E-Mail: jakobus.hartmann@elkw.de

Diakon Siegfried Rösch

Mobil (01 76) 20 24 27 42 (dienstlich)

E-Mail: diakon.weil@elkw.de

Evang. Gemeindebüro im Haus Renz, Schulstr.2

Postanschrift: Obere Halde 2

Telefon (0 71 57) 52 07 03, Fax (0 71 57) 52 07 04,

E-Mail: Gemeindebuero.weil@elkw.de

Öffnungszeiten unseres Gemeindebüros:

Dienstagnachmittag von 15.00 bis 17.00 Uhr,

am Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Über aktuelle Termine und Veranstaltungen infor-
miert sie auch unsere Homepage: 

www.ev-kirche-weil.de

Schauen Sie doch mal rein.

Coronaregeln im Gottesdienst

Derzeit ist der Landkreis Böblingen Risikogebiet mit 
einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektio-
nen auf 100.000 Einwohner. Deshalb ist das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes während des ganzen 
Gottesdienstes verpflichtend. Auf das gemeinsame 
Singen müssen wir leider verzichten. Es dürfen nur 
Besucher, die in einem gemeinsamen Haushalt le-
ben, ohne Abstand nebeneinander sitzen. Für alle 
andern Besucher gilt ein Abstand von 2 m. Die Got-
tesdienstbesucher müssen weiterhin registriert wer-
den.

Wir weisen auf das grundsätzlich geltende Teilnah-
meverbot an allen Veranstaltungen, den Gruppen 
und Kreisen unserer Kirchengemeinden für alle hin, 
die entweder entsprechende Symptome wie Fieber, 
Schnupfen, Halsweh usw. zeigen, oder Kontakt mit 
einem Covid-Infizierten hatten oder sich in Qua-
rantäne befinden.

Heizung in den Kirchen in der Coronazeit

Das Coronavirus verbreitet sich besonders über 
kleinste Partikel in der Atemluft. Diese Partikel brei-
ten sich durch Luftumwälzung besonders weit aus. 
Zur Luftumwälzung tragen auch die Warmluftheizun-
gen in der Martinskirche und in der Georgskirche bei. 
Um die Luftbewegung möglichst zu verringern, sind 
wir gehalten, die Kirchenheizungen ca. 30 Minuten 
vor Gottesdienstbeginn abzuschalten. Bitte rechnen 
Sie bei ihrem Gottesdienstbesuch damit, dass es in 
den Kirchen kälter als gewohnt sein kann und ziehen 
Sie sich bitte entsprechend warm an.
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Oekumenischer      
Treffpunkt            

Weil im Schönbuch 
 

 
 

Von guten Mächten 
und von schlimmen Zeiten 

 

Gedanken – Texte – Bilder zu 
Dietrich Bonhoeffer 
mit Pfarrer Reinhold Rückle 

 

am Mittwoch, 18. November 2020 
um 15.00 Uhr in der Martinskirche 

„Aktion Einkaufshilfe“ 
 
Wir wollen helfen, dass niemand in der Coronakrise übersehen wird und ohne Hilfe 
bleibt.  
 
Wir sind für Sie da und helfen Ihnen 
 

• wenn Sie in Quarantäne sind 

• wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Wohnung zu verlassen 

• wenn sie wegen Ihres Alters oder Vorerkrankungen Ihre Wohnung nicht 
verlassen sollten 

• oder Sie aus anderen Gründen Hilfe brauchen 
 
Wir vermitteln Ihnen freiwillige Helfer, die für Sie Einkäufe, sonstige Besorgungen 
und Gänge übernehmen.  
Bitte melden Sie sich telefonisch in unserem Gemeindebüro. Unsere Mitarbeiterinnen 
nehmen Ihren Anruf entgegen und sind für Sie da.  
Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie weitere Anliegen haben oder Unterstützung 
brauchen, an die wir noch gar nicht gedacht haben.  
 

Telefonnummer: 07157-520703 
Dienstag von 15-17 Uhr und 
Donnerstag und Freitag von 9-12 Uhr  
 
Wenn Sie außerhalb dieser Zeiten anrufen,  
sprechen Sie Ihr Anliegen bitte auf den Anrufbeantworter.  
 
Für seelsorgerliche Gespräche dürfen Sie  
sich selbstverständlich an  
Pfarrer Krusemarck (07157-520628) wenden. 
 
Ihre Evangelischen Kirchengemeinden  
Weil im Schönbuch und  
Breitenstein-Neuweiler 
 
 
  

Gottesdienste 
 
 

Sonntag, den 15. November 2020  
- Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres -  
 
Wochenspruch:  
Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.  
(2. Korinther 5,10a) 
 

Martinskirche Weil im Schönbuch 
10.00 9/30 Gottesdienst „zielstrebig“  

Ökumenischer Gottesdienst zum Volkstrauertag  
(A. Ziech/Pfarrer Krusemarck) 
offener Beginn ab 9.30 Uhr 
Predigttext: Lukas 16,1-9 
Das Opfer ist für die ökumenische Aktion Bürger für Bürger 
bestimmt.  
Der Gottesdienst findet mit Besuchern statt. Er wird auch als 
Livestream unter www.tinyurl.com/GottesdienstWeil übertragen. 

    

Georgskirche Breitenstein 
10.00 Gottesdienst (Vikar Hartmann) 

Das Opfer ist für Friedensdienste bestimmt. 
 

Mittwoch, den 18. November 2020 
- Buß- und Bettag - 
 
Martinskirche Weil im Schönbuch 
19.00 Gottesdienst (Pfarrer Krusemarck) 
 Predigttext: Jesaja 1,10-18 
 Das Opfer ist für Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt.  

 In diesem Gottesdienst bringen wir die Coronasituation im Gebet 
     vor Gott. 
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Gottesdienste mit Besuchern in der Martinskir-
che und Übertragung als Livestream
Alle Gottesdienste in der Martinskirche werden mit 
Besuchern gefeiert, gleichzeitig werden alle Gottes-
dienste auch als Livestream zu Ihnen nach Hause 
übertragen. Ein herzliches Dankeschön dafür an alle 
Mitarbeiter, die dies möglich machen.

Gottesdienst zum Anhören
Für all diejenigen, die nicht an den Gottesdiensten 
teilnehmen oder sie als Livestream anschauen kön-
nen, besteht die Möglichkeit einen Mitschnitt als CD 
zu erhalten. Falls Sie daran Interesse haben, dann 
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro unter der 
Telefonnummer (0 71 57) 52 07 03.

Gottesdienste für Trauernde am  
Ewigkeitssonntag
Auch die Gottesdienste am Ewigkeitssonntag finden 
unter besonderen Bedingungen statt. Wir müssen 
Abstand halten. Deshalb finden deutlich weniger 
Besucher in unseren Kirchen Platz als gewohnt. Wir 
feiern in der Martinskirche am Ewigkeitssonntag 
zwei Gottesdienste. Der erste Gottesdienst beginnt 
um 9.30 Uhr, der zweite um 11.00 Uhr. Um 10.00 
Uhr findet ein Gottesdienst in der Gemeindehalle in 
Breitenstein statt.

In diesen Gottesdiensten gedenken wir der Verstor-
benen des vergangenen Kirchenjahres und nennen 
ihre Namen. Eingeladen sind auch alle, die bereits 
vor längerer Zeit einen Angehörigen verloren ha-
ben. Trauer hat keinen festen Zeitplan, sie braucht 
aber immer einen Ort der Erinnerung und des Ge-
denkens. Im Gottesdienst dürfen Trauernde spüren, 
dass sie nicht allein sind.

Kinderkirche Online
Bis zum Jahresende findet unsere Kinderkirche wie-
der online statt. Hast Du Lust, einmal in der Woche 
zu Hause Kinderkirche zu feiern?

Wir bereiten jeweils eine biblische Geschichte sowie 
vertiefende Gedanken, passende Spiel-, Rätsel oder 
auch Bastelangebote für Dich vor.

Wenn Du dabei sein möchtest, dann schreibe ein-
fach eine mail an Manuel Mutschler (m.mutschler@
gmx.de) und schon wirst Du von uns „versorgt“. Wir 
freuen uns, Dir eine Freude zu machen!

Deine Kinderkirchmitarbeiter

Wir suchen eine Wohnung/Haus
Die Evang. Kirchenge-
meinde sucht ab sofort 
eine Wohnung oder ein 
kleines Häuschen zur 
Miete für Vikar Jakobus 
Hartmann und seine Fa-
milie in Breitenstein, 
Neuweiler oder Weil. 
Familie Hartmann wird 
Anfang des neuen Jah-
res von Wolfschlugen in 
den Schönbuch ziehen. 
Hierfür suchen wir eine 

Wohnung mit mind. 4,5 Zimmern und 120qm 
Wohnfläche. Falls Sie eine solche Wohnung zu ver-
mieten haben, bitten wir Sie sich bei uns im Gemein-
debüro zu melden. Vielen Dank!

Aktion Einkaufshilfe
Wir wollen helfen, dass niemand in der Coronakrise 
übersehen wird und ohne Hilfe bleibt. Wir vermitteln 
Ihnen weiterhin freiwillige Helfer, die für Sie Einkäufe, 
sonstige Besorgungen und Gänge übernehmen.
Sollten Sie Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte da-
für telefonisch in unserem Gemeindebüro.

Ein Weihnachtsgeschenk von Ihnen!
Die Kinder Osteuropas brauchen Sie!
Auch in diesem Jahr können Sie wieder an der Ak-
tion „Weihnachtspäckchen an Kinder in Osteuro-
pa“ teilnehmen.
Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte direkt an die 
Sammelstelle von Doris Hiller, Brückenstraße 3, 
71093 Weil im Schönbuch, Tel.: (0 71 57) 6 43 31.
Abgabeschluss: 12. Dezember 2020

Gottesdienst für Trauernde

Eingeladen sind Menschen, die vor kurzer oder län-
gerer Zeit einen Menschen verloren haben. Trauern 
braucht Zeit und Raum, diesen wollen wir in diesem 
Gottesdienst geben.
Der Gottesdienst ist eine Veranstaltung des Ev. Kir-
chenbezirks Böblingen und wird vorbereitet von ei-
nem ökumenischen Team.
Aktuelle Informationen unter www.hospizdienst-bb.de
Der Trauergottesdienst wird in verkürzter Form und 
unter dem vorgeschriebenen Hygienekonzept statt-
finden.

Verein zur Förderung christlicher Jugend- und 
Gemeindearbeit Weil im Schönbuch e.V.
Mitgliederversammlung wird verschoben
Am 22. November hätte unsere diesjährige Mitglie-
derversammlung stattfinden sollen.
Aber in diesem Jahr ist alles anders.
Wir im Vorstand sind der Überzeugung, dass es ak-
tuell nicht möglich ist, eine verantwortungsvolle Mit-
gliederversammlung durchführen zu können.
Deshalb haben wir uns entschieden, die Mitglieder-
versammlung auf das Frühjahr 2021 zu verschieben.
Der Vorstand
Traugott Rieger

Süddeutsche Gemeinschaft  
und EC Jugendkreis Neuweiler

Sonntag, 15. November 2020
18.00 Gottesdienst mit Jugendpastor

Jonathan Plaß

Mittwoch, 18. November 2020
20.00 EC-Jugendkreis

Infos unter: (0 70 31) 9 25 98 89

Freitag, 20. November 2020
17.30 Jungenjungschar (Online Programm)

Infos unter:
(01 51) 14 46 91 88
(01 57) 30 13 51 27
(01 76) 55 54 03 83

Katholische Kirchengemeinde 
St. Johannes Baptist

Katholisches Pfarramt, Bachstraße 17

Sekretariat: M. Herbig

Telefon (0 71 57) 5 38 32-0, Fax (0 71 57) 5 38 32-29,

E-Mail: StJohannesBaptist.WeilimSchoenbuch@drs.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro

Montag und Dienstag  9.30 bis 12.00 Uhr

Mittwoch  16.00 bis 18.00 Uhr

Freitag  10.00 bis 12.00 Uhr

Homepage: www.kgwd.drs.de, www.chiesa.de

Pfarrer Anton Feil

Schubertstraße 19, 71088 Holzgerlingen

Telefon (0 70 31) 41 98 01

Pfarrvikar Jean-Rémy Kokaya Dalo

Furtbrunnen 6, 71093 Weil im Schönbuch

Telefon (0 71 57) 7 05 37 89

Jugendreferentin Maria Kaak

jugendreferat.kgwd@gmail.com

Beerdigungsdienst

10. bis 21. November 2020  

Don Emeka, Mobil (01 62) 6 17 42 64

Freitag, 13. November 2020
19.00 Taizé-Gottesdienst, evang. Johanneskir-

che Dettenhausen

Samstag, 14. November 2020
18.00 Eucharistiefeier Heilig Geist Steinen-

bronn (Don Emeka)

Sonntag, 15. November 2020 – 33. Sonntag im 
Jahreskreis

10.00 Ök. Gottesdienst zum Volkstrauertag, 
evang. Martinskirche Weil im Schön-
buch (Pfr. Krusemarck/A. Ziech)

Dienstag, 17. November
  9.00 Eucharistiefeier St. Johannes Baptist 

Weil im Schönbuch (Pfr. Kokaya)
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Vorschau

Samstag, 21. November 2020
18.00 Jugendgottesdienst der Schönbuchlich-

tung, Heilig Kreuz Schönaich (J. Avcu)
18.00 Eucharistiefeier Bruder Klaus Detten-

hausen (Don Emeka), Kollekte: 50% 
Jugendstiftung der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und 50% kirchliche Ju-
gendarbeit in unserer Kirchengemeinde

Sonntag, 22. November – Christkönigssonntag
10.30 Eucharistiefeier Erlöserkirche  

Holzgerlingen (Pfr. Feil)
10.30 Wort-Gottes-Feier St. Martinus  

Waldenbuch (E. Mack)

Lichtfeier mit Taizé-Liedern 
zur ökumenischen Frie-
densdekade
Wir laden herzlich ein am 
Freitag, 13. November 2020 
um 19.00 Uhr zum Friedens-
gebet mit Taizé-Liedern in die 
evangelische Johanneskirche 
in Dettenhausen.

Herzliche Einladung zur Sternsinger Aktion 2021!
Sternsinger aus Weil im Schönbuch und Neuweiler
Wir planen, dass auch im Januar 2021 die Sternsin-
ger wieder unterwegs sein werden. Sie folgen dem 
Stern und besuchen die Menschen, um ihnen den 
Segen zu bringen. Sei herzlich eingeladen, am 2., 3. 
und 4. Januar 2021 mit uns zu gehen!
Da wir dieses Mal kein gemeinsames Mittagessen 
anbieten können, treffen wir uns jeweils um 13.00 
Uhr und laufen nur bis ca. 17.30 Uhr.
Genauere Informationen zum Ablauf müssen wir – je 
nach Situation – kurzfristig bekanntgeben.
Geplanter Start der Aktion ist mit Kleiderausgabe in 
kleinen Gruppen und Einführung ins Thema am 12. 
Dezember 2020 im Roncalli-Haus. Genaue Uhrzei-
ten folgen nach Anmeldung.
Da die Verantwortung an den Lauftagen in diesem 
Jahr besonders groß ist, freuen wir uns, wenn uns 
viele Eltern als Betreuer unterstützen.
Als Abschluss der Aktion ist am 6. Januar 2021 um 
10.30 Uhr ein Dankgottesdienst im Freien geplant. 
Infos hierzu folgen noch.
Ansprechpartner: Petra Höwing (01 74) 1 77 03 79, 
Anja Papadopoulos (01  72) 6  05  16  65, Regina 
Schilling (01 72) 9 18 70 94, Sabine Werner (01 76) 
87 92 24 08
Mailadresse sternsinger-weil@gmx.de
Wir bitten um Anmeldung bis zum 29. November.

Sternsinger aus Breitenstein
In Breitenstein wollen wir natürlich mit Abstand und 
Hygienekonzept vom 2. Januar 2020 bis 5. Januar 
2021 jeweils nachmittags laufen (je nach Anmeldun-
gen).
Die Vorbereitungstreffen werden dieses Mal in Klein-
gruppen stattfinden. Den Termin im Dezember legen 
wir gemeinsam mit den Betreuern Eurer Gruppe 
fest. Dort bekommt Ihr alle Infos, Eure Kostüme und 
erfahrt einiges über die Verwendung der Spenden.
Du hast Fragen oder Interesse als Sternsinger oder 
Betreuer mit zu laufen? Melde Dich einfach bei mir: 
(01 71) 6 41 86 13 (gerne auch per Whatsapp) oder 
per Mail: schuetzkatgmx.de
Ich freue mich auf Euch, Eure Katrin
Ansprechpartner zentral für alle Gemeinden: 
Pfarrbüro

Gottesdienste im Fernsehen
15. November 2020, 9.30 Uhr, ZDF, aus der Kirche 
Sankt Rabanus Maurus in Mainz

Die Kirche St. Johannes Baptist bleibt tagsüber 
geöffnet für Personen, die einen Ort für Stille, Besin-
nung und Gebet aufsuchen möchten.

Herzliche Einladung zum Jugendgottesdienst 
der Schönbuchlichtung
Wozu bin ich bestimmt? Was soll ich tun? Wohin 
führt mein Weg? Was ist mein Auftrag in der Welt? 
Ob in einem Gottesdienst in der Gemeinde, für sich 
zuhause oder als kleine Gruppe: Es gibt eine Viel-
zahl von Möglichkeiten sich diesen Fragen zu stel-
len. Unter dem Motto „Du bist bestimmt. Du bist 
gut!“ feiern wir mit vielen anderen Gemeinden in der 
Diözese an Christkönig einen Gottesdienst als Wort-
gottesfeier mit Band, Samstag 21. November 2020 
um 18.00 Uhr in Heilig-Kreuz Schönaich.

Katholische italienische Gemeinde 
Gesu Misericordioso

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano, 
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15;
E-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:
Dienstag  von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag  von 12.30 bis 14.30 Uhr

Don Emeka: (nach Vereinbarung) 
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Sonntag, 15. November 2020
um 11.00 Uhr Gottesdienst in Steinenbronn.

Sonntag, 22. November 2020
um 11.00 Uhr Gottesdienst in Schönaich.

Sonntag, 29. November 2020
um 11.00 Uhr Gottesdienst in Weil im Schönbuch. 
1. Advent

Evangelisch-  
Methodistische Kirche

Christuskirche, Im Hasenbühl 26

Pastorin:
Ellen Widmer, Im Röhrle 5, 71101 Schönaich
Telefon (0 70 31) 2 04 07 38
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.schoenaicherkirchen.de/emk

Sonntag, 15. November 2020
  9.30  Gottesdienst mit Hartmut Witzig
  Parallel Sonntagschule – Eingang separat 

hinter der Kirche!

Mittwoch, 18. November 2020
19.30  Ökumenischer Gottesdienst zum  

Buss- und Bettag
  In der ev. Stadtkirche Waldenbuch
  Thema: Vergebung ist größer!

Mit Gemeindereferentin Elisabeth Mack, Pfarrerin 
Heidi Hafner und Pastorin Ellen Widmer.
Herzliche Einladung auch an die interessierten 
Schönaicher Geschwister

Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm 
geben werde, der wird niemals mehr Durst 
haben.
 Johannes 4,14

Neuapostolische Kirche  
Weil im Schönbuch

Gemeindevorsteher: Markus Schlayer, 
Lindenstraße 15, 71101 Schönaich, 
Tel.: (0 70 31) 68 12 70

Gottesdienstbesuch wieder in unserem  
Kirchengebäude in Weil im Schönbuch in der 
Hermannstraße
Unsere Räumlichkeiten in der Hermannstraße sind 
vorbereitet: Ab 15. November finden die Gottes-
dienste unter Beachtung des aktuellen Hygienekon-
zepts auch wieder in unserem Kirchengebäude in 
Weil im Schönbuch statt.
Für die Teilnahme am Gottesdienst ist weiterhin eine 
Anmeldung und das Erfassen jeden einzelnen Besu-
chers erforderlich. Mit Hilfe des neu eingerichteten 
Ticketsystems können Einzel-, Doppel- oder Famili-
enplätze reserviert werden – und ihr wisst gleich, wo 
ihr sitzen könnt. Wenn alle zulässigen Plätze bereits 
belegt sind, ist alternativ eine Buchung in unserer 
Kirche in Steinenbronn möglich. Wer keinen Zu-
gangslink für die Reservierungsmöglichkeit erhalten 
hat, kann sich gerne unter o.g. Kontaktdaten melden.

Angebote für unsere Kinder
„Kinderkirche“ in Form von Vorsonntagsschule (Kin-
dergartenkinder) und Sonntagsschule (für Schü-
ler*innen bis zum Konfirmandenalter) finden im No-
vember für die ganze Schönbuchlichtung in unserer 
Kirche in Steinenbronn statt. Auch hierfür ist eine 
Anmeldung bis Samstagabend notwendig, damit wir 
die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können.

Die nächsten Möglichkeiten für Gottesdienst und 
Gemeinschaft:

Sonntag, 15. November 2020
  9.30  Gottesdienst in Weil im Schönbuch,  

alternativ:
  9.30  Gottesdienst sowie Sonntagsschule in 

Steinenbronn
  Miterleben des Gottesdienstes von zu Hau-

se per Telefon möglich: (07 11) 20 94 99 
00, Raum Nr. 18980#, PIN 66666#

Mittwoch, 18. November 2020 (Buß- und Bettag)
20.00  Andacht aus dem Hörsaal unserer Kirche 

in Steinenbronn mit Telefonübertragung: 
(07 11) 20 52 64 29, Raum 56887#, PIN 
44444#

Sonntag, 22. November 2020 
  9.30  Gottesdienst in Weil im Schönbuch
  Miterleben des Gottesdienstes von zu Hau-

se per Telefon möglich: (07 11) 20 94 99 
00, Raum Nr. 18980#, PIN 66666#
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gefallene Veranstaltungen gesteckt. Sowohl das be-

liebte "Bilderbuchkino" für Kinder ab drei Jahren als

auch die "Bücherzwerge" für die Kleineren von ein

bis drei Jahren gibt es mittlerweile als Videos auf

dem YouTube-Kanal im Netz. Ebenso wie die norma-

lerweise im Rahmen vom "Bücherbrunch" vorgestell-

ten Neuerscheinungen des Buchmarktes mit vielen

interessanten Geschenkideen für das nahende

Weihnachtsfest.

"Kleines Schaf und große Wölfe" ist der Titel des

nächsten Bilderbuchkino-Videos, das vom 23. bis 30.

November über den YouTube-Kanal der Ortsbüche-

rei Weil im Schönbuch abrufbar ist. Und das Beson-

dere: Zum Thema gibt es - solange der Vorrat reicht

- Basteltüten für flauschige Schafe, mit denen das

zuvor Angeschaute in den eigenen vier Wänden

nachgespielt werden kann.

Ortsbücherei Weil trotz Lockdown weiter für die Leser geöffnet - Online-Angebote auch für Kinder

Die Ausleihzahlen haben sich wieder normalisiert

„Wir sind froh, dass wir im November weiter für unse-

re Leser da sein können“, atmet Tina Braun erleich-

tert auf. Der Leiterin der Ortsbücherei Weil im Schön-

buch fiel ein Stein vom Herzen, als schnell klar wur-

de, dass die Bücherei im Erdgeschoss des Alten Rat-

hauses weiter geöffnet bleibt. Ein strenges Hygiene-

konzept gilt hier ohnehin schon seit der Wiedereröff-

nung am Ende des ersten Lockdowns Anfang Mai.

Jetzt wurde die maximale Besucherzahl von zehn auf

sechs reduziert, um unnötige Menschenansammlun-

gen, besonders im Bereich der Kinderbücher zu ver-

meiden. Der Nachfrage tun diese Einschränkungen

jedoch offensichtlich keinen Abbruch. „Die Ausleih-

zahlen waren im Oktober wieder völlig normal“, freut

sich Tina Braun. Manchmal beobachtet sie sogar kur-

ze Warteschlangen vor der Tür. Wer aber derzeit aus

Vorsicht nicht so gerne in die Bücherei kommt, dem

bringen sie und ihre Kolleginnen die vorher bestellten

Medien sogar nach draußen an die Tür. Um nach den

jetzt wieder verschärften Regeln unnötige Kontakte

weiter zu reduzieren, haben sie außerdem die Aus-

leihzeiten für Filme, CDs, Zeitschriften und die be-

liebten Tonie-Figürchen von zwei auf vier Wochen

verlängert und fordern ihre Kunden ausdrücklich zum

Hamstern auf: Bis zu 60 Medien dürfen pro Konto

entliehen werden und sind allesamt auch von zuhau-

se aus verlängerbar.

Interessante Geschenkideen im Netz

Richtig viel Kreativität hat das Büchereiteam in die

Schaffung von Online-Angeboten als Ersatz für aus-

Das Bücherei-Team (von links oben nach rechts unten):

Kerstin Wörn, Diana Cocco-Helms, Tina Braun, Sonja Ef-

fenberger und Azubi Joshua Schwab. Online-Geschichten mit Bücherei-Leiterin Tina Braun.

Alles in der Tüte - tolles Bastelangebot zum neuesten “Bilderbuchkino” der Ortsbücherei Weil im Schönbuch.
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Das Weil im Schönbucher Seniorenheim Haus der Pflege Martinus blieb bislang vollständig von Corona verschont.

reitet gewesen. Die zentrale Qualitätsentwicklung der

Stiftung Liebenau hat klare Handlungsanweisungen

an die Häuser weitergegeben, die für alle verständ-

lich waren. Der Krisenstab in unserem Haus hat die

Vorgaben dann auf die Einrichtung heruntergebro-

chen. Dadurch, dass wir uns frühzeitig die E-Mail-

Adressen von allen Angehörigen und Mitarbeitern be-

sorgt haben, konnten wir die Informationen, was bei

uns passiert, stets zeitnah weiterleiten.

Während des ersten Lockdowns vom 13. März bis

nach Pfingsten haben wir alles versucht, dass es den

Bewohnern gut geht. Im Besucherraum war trotzdem

mit Termin immer der Kontakt zu den Angehörigen

möglich oder einzeln im Garten mit Unterhaltung

über den Zaun. Insgesamt sind wir in dieser Zeit

noch enger zusammengewachsen - untereinander

und mit den Bewohnern. Und noch etwas: Dass jetzt

bei steigenden Coronazahlen das Haus wieder zu-

machen muss, das wollen wir alle nicht.

Wie gehen sie in ihrer Einrichtung mit dem zweiten

Lockdown um?

Özlem Ulu: Seit zwei Wochen gibt es zwischen

10.30 und 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr

Korridore für Besuche und bei jedem Gast findet vor

dem Betreten des Hauses eine Temperaturkontrolle

statt. Das Haus ist weiterhin nicht zu, nur beobachte

ich, dass manche Angehörige vorsichtiger geworden

sind.

Wie können sie die fehlenden sozialen Kontakte

kompensieren?

Özlem Ulu: Wir erfahren große Unterstützung vor

allem von Ehrenamtlichen und den Kirchengemein-

den. Es gibt Musiknachmittage über den Zaun, Nach-

barn spendieren Pizza und Kuchen, Schüler schik-

ken Grußkarten, Kindergartenkinder Bilder und der

Musikverein hat Konzerte für uns aus den Autos her-

aus gespielt. Sie haben uns alle nicht alleine gelas-

sen, Weil im Schönbuch mit seinen vielen Vereinen

ist sehr sozial, ich finde es einfach toll. Eine andere

Anerkennung war die Einmalzahlung von 1.500 Euro

an unsere Pflegerinnen und Pfleger im Juli. Das hat

uns wirklich gut getan.

Leiterin Özlem Ulu über das Haus der Pflege Martinus und die Herausforderungen durch Corona

„Wir sind noch enger zusammengewachsen“

Die Stiftung Liebenau betreibt das Weil im Schön-

bucher Seniorenheim Haus der Pflege Martinus. Lei-

terin vor Ort ist Özlem Ulu. Im Interview spricht sie

über den Teamgeist im Haus und die besonderen

Herausforderungen der Coronazeit.

Frau Ulu, man hört immer wieder Horrormeldungen

von Pflegeheimen mit vielen Coronainfizierten und

mit der Krankheit Verstorbenen. Wie ist ihr Haus

durch das für uns alle sehr herausfordernde vergan-

gene Dreivierteljahr gekommen?

Özlem Ulu: Unsere Einrichtung, eine von drei der

Stiftung Liebenau im Kreis Böblingen, ist bislang völ-

lig von Corona verschont geblieben. Wir hatten

glücklicherweise nicht einen positiven Fall im Haus

der Pflege Martinus. Und das obwohl wir schon seit

Pfingsten bis heute Besuche zulassen und seitdem

auch wieder neue Bewohner aufnehmen.

Wie haben sie das geschafft?

Özlem Ulu: Wir sind von Anfang an sehr gut vorbe-

Özlem Ulu leitet mit viel Umsicht das 66-köpfige Mitarbeiterteam.
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Mittwoch, 25. November 2020

20.00  Andacht aus dem Hörsaal unserer Kirche 
in Steinenbronn mit Telefonübertragung: 
(07 11) 20 52 64 29, Raum 56887#, PIN 
44444#

Sonntag, 29. November 2020 (1. Advent)

  9.30  Gottesdienst in Weil im Schönbuch, 
alternativ:

  9.30  Gottesdienst sowie Sonntagsschule 
in Steinenbronn

  Miterleben des Gottesdienstes von zu Hau-
se per Telefon möglich: (07 11) 20 94 99 00, 
Raum Nr. 18980#, PIN 66666#

Die Vereine informieren

Arbeiterwohlfahrt  
OV Weil im Schönbuch  
Holzgerlingen

go4europe – Infoabend zum Freiwilligendienst 
im Europäischen Solidaritätskorps

Im kostenlosen Online-Informationsabend am 
17. November 2020 um 19.00 Uhr unter www.
jugendwerk24.de/esk erfährt man alles rund um 
den Freiwilligendienst des Europäischen Soli-
daritätskorps (ESK). Ehemalige Teilnehmenden 
berichten über Erlebtes und beantworten Fragen 
live!

Der Freiwilligendienst des ESK ist eine tolle und 
kostengünstige Möglichkeit für junge Menschen 
zwischen 18 und 30 Jahren Auslandserfahrung zu 
sammeln. Man kann bis zu einem Jahr im europä-
ischen Ausland leben und im sozialen, kulturellen 
oder ökologischen Bereich bei einer Organisation 
mitarbeiten. Der ESK wird mit Fördergeldern der EU 
bezuschusst. Alle Teilnehmenden bekommen dabei 
Unterkunft und Verpflegung gestellt und erhalten zu-
sätzlich ein kleines Taschengeld.

Ehemalige Teilnehmende wollen mit ihren Erfah-
rungsberichten nicht nur informieren, sondern auch 
Interessierte motivieren diese Chance zu nutzen und 
sich im Rahmen des ESK auf eine Stelle zu bewer-
ben.

Das Jugendwerk der AWO Württemberg unterstützt 
ESK-Interessierte bei der Suche nach einer geeigne-
ten Einsatzstelle im Ausland und allen diesbezügli-
chen Fragen.

Weitere Informationen erhält man auf www.ju-
gendwerk24.de/esk oder telefonisch unter (07 11) 
94 57 29 1 23.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Ju-
gendagentur Stuttgart statt.

  
Deutsches Rotes Kreuz  
OG Weil im Schönbuch e.V.

Blutspende 3. November 2020

Ein herzliches Dankeschön an 153 Spendewillige, 
und davon 14 Erstspender, die es letzten Dienstag 
ermöglicht haben, die Transportboxen für Blutkon-
serven zu füllen.

Es wäre schön, wenn sie sich auch für den 3. März 
2021 ein rotes Kreuz in den Kalender machen für die 
nächste Blutspendeaktion in Weil im Schönbuch.

  
Musikverein  
Weil im Schönbuch e.V.

Nachruf 

Der Musikverein Weil im Schönbuch e. V. 
trauert um sein Ehrenmitglied 

Reinhold Hiller 

der nach den Kriegsjahren Mitgründer bei der 
Wiederaufnahme des Musikvereins war. 

 In den vielen Jahren seiner aktiven 
Vereinszeit war er neben der musikalischen 
Tätigkeit als Tenorhornist auch Vorsitzender 

und später Ausschussmitglied. 
So hat er den Verein in diesen Jahren mit 

seiner Arbeit maßgeblich geprägt. 
Wir sind dankbar für diese Vereinsarbeit und 

dass wir zu Anfang des Jahres an seinem  
90. Geburtstag einen schönen, gemeinsamen 
Abend hatten, an den wir uns gerne erinnern. 

Der Musikverein wird Reinhold Hiller ein 
ehrendes Andenken bewahren.  

Unser Mitgefühl gilt seinen Töchtern 
mit ihren Familien. 

  
Radsportverein  
Weil im Schönbuch

Trainings- bzw. Abfahrtszeiten:

– Radball:
Montags und donnerstags 

 zwischen 17.00 und 21.00 Uhr

Mittwochs  ab 19.30 Uhr

– Kunstradfahren:
Dienstags, mittwochs und freitags 

 zwischen 16.00 und 19.30 Uhr

– Radtreff:

Freitags  um 17.00 Uhr 

 (April bis Ende September)

Anmerkung: Die Trainingszeiten können variieren. 
Wer im Training vorbeikommen möchte, sollte dies 
möglichst einen Tag vorher telefonisch, (0 71 57)  
53 76 95 oder per E-Mail: beata.leinich@rvweil.de 
abklären.

Feiern in der Radsporthalle

Sie suchen eine bewirtschaftete Halle für Ihre Be-
triebsfeier, Betriebsversammlung, Kommunion, 
Konfirmation, Hochzeit, Jahrgangsfeier, Taufe, Ge-
burtstagsfeier oder Trauerfeier. In unserer Radsport-
halle bieten wir Ihnen den vollen Service für Veran-
staltungen von ca. 50 bis 240 Personen.

Kontakt: Beata Leinich, Tel: (0 71 57) 53 76 95 oder 
www.rvweil.de

Im Internet findet ihr uns unter:
www.weilemer-schuetzen.de oder bei Fragen einfach 
eine E-Mail an info@weilemer-schuetzen.de senden.

Kein Wirtschafts- und Trai-
ningsbetrieb

Der Wirtschafts- und Trainings-
betrieb (Halle, Schießstände und 
Bogenplatz) ist bis auf weiteres 
untersagt. Wir bitten um euer Ver-
ständnis.

– Die Vorstandschaft –

Kontakt

Web: http://www.weilemer-schuetzen.de
Facebook: http://www.facebook.com/Weilemer-

Schuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

für alle 
offen

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

  
Schützenverein  
Breitenstein e.V. 

Trainingszeiten und Öffnungszeiten

Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir den 
Trainingsbetrieb erneut einstellen.

Das Team Gauri bietet während dieser Zeit alle Ge-
richte zum Mitnehmen an

Die Gaststätte erreichen sie unter  
Tel. (0 70 31) 4 19 87 76
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Öffnungszeiten: im November

Montag und Dienstag  ist Ruhetag

Mittwoch bis Freitags  17.00 bis 21.00 Uhr

Samstag  16.00 bis 21.00 Uhr 

Sonntag und Feiertage  10.30 bis 21.00 Uhr

  
  
Spaß an d´r Freid e.V.

Erinnerungen an schöne Auftrittre

Eigentlich wäre am 11. November 2020 die Fa-

schingssaison für Spaß an d´r Freid gestartet, doch 

dieses Jahr ist alles anders, doch wir haben unsere 

Erinnerungen an die großartigen Auftritte:

Web:  www.sportvereinigung-weil.de
Postalisch:  SpVgg Weil im Schönbuch e.V. 

Postfach 11,  
71089 Weil im Schönbuch

oder:  Geschäftsstelle:  
Hauptstraße 83,   
71093 Weil im Schönbuch

e-mail: Geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
 Mo., Do. 18.00–20.00, Mi. 10.00–12.00 Uhr
 Telefon: (0 71 57) 5 34 98 53

  
Sportvereinigung  
Weil im Schönbuch e.V.

"Mehr Infos hier:"

Aktuelle Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle
Aktuell können wir aufgrund der vorgegebenen Re-
gelungen zu Corona nicht wie gewohnt geöffnet ha-
ben. Gerne vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf

• per E-Mail: geschaeftsstelle@sportvereini-
gung-weil.de oder per

• Telefon unter (0 71 57) 5 34 98 53  
(Geschäftsstelle mit Anrufbeantworter) oder 
Telefon (01 51) 4 63 46 97 29

Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie 
gesund!

Wohnzimmerfitness
Liebe Mitglieder, liebe Weilemerinnen und Weilemer,

die neuen Corona-Regelungen lassen einen gere-
gelten Trainingsbetrieb in nächster Zeit leider nicht 
mehr zu.

Weil insbesondere in den kommenden „grauen Mo-
naten“ und in Pandemiezeiten Bewegung beson-
ders wichtig ist, bieten wir unsere WOHNZIMMER-
FITNESS als Ausgleich wieder an. Unsere Trainerin 
Karin von ProVit hat im Frühjahr mit ihren eigenen 
Fitness-Videos begonnen und jetzt fortgesetzt. 
Schaut mal rein und macht mit:

Karins Ganzkörper Workout Nr. 1
30 Minuten Kraft und Ausdauer

https://youtu.be/rekGky4HQfM

Karins Ganzkörper + Comedy-Workout Nr. 2
45 Minuten Kraft und Ausdauer zum Schwitzen

https://youtu.be/o4gZEP2S9AQ

Workout Nr. 3 am See mit Karin
Yoga und Pilates

https://youtu.be/rjYlJ8nFuqE

Karins Workout Nr. 4
Thaibo more

https://youtu.be/E1_U1UE0bDE

Und ganz neu:

Karins Workout Nr: 5
Rockn Robics

https://c.gmx.net/@334251265439569301/
LrYmc_B0T3actpv__TjtyA
Die Links zum Anklicken findet ihr auf unserer 
Homepage www.sportvereinigung-weil.de
Weitere Angebote für zu Hause während der Schließ-
zeit findet ihr auf der Homepage des Schwäbischen 
Turnerbundes (STB):

https://www.stb.de/corona/wohnzimmerfitness:

Zum Beispiel auf Instagram #MitPowerDurchCoro-
na Challenge:

„Wir möchten euch Inspirationen liefern, welche 
Übungen ihr ganz einfach zuhause machen könnt 
und haben dazu die 30 Tage #MitPowerDurchCo-
rona Challenge ins Leben gerufen. 30 Tage je drei 
Übungen pro Tag sind das Ziel. Die Übungen an den 

einzelnen Tagen sind nach Muskelgruppen aufge-
teilt. Alle Übungen findet ihr auf Instagram in den 
Story-Highlights.“

oder die

Kinderturn-App von der Kinderturnstiftung Ba-
den-Württemberg

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/ki-
tu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/

„Die kostenfreie „Kitu-App: Gemeinsam spielen und 
bewegen“ bringt Spaß, Spiel und Bewegung und 
stellt all unsere Muskeln auf die Probe. Beim gemein-
samen „Entengang“, „Berg-steigen“, „Frosch-hüp-
fen“ oder „Hampelmann“ machen kommen auch die 
Lachmuskeln nicht zu kurz“

Wir wünschen euch viel Spaß und Abwechslung 
beim Ausprobieren der Apps.

Kommt durch diese Ausnahmezeit und vor allem: 
Bleibt gesund!

Allen Kranken wünschen wir baldige Genesung.

Der Vorstand

  
  
Abteilung Badminton

Kein Training im No-
vember!

Da die Gemeinde auf-
grund der Corona-Pan-
demie die städtischen 
Freizeiteinrichtungen 
für November schließt, 
kann leider auch kein 
Badmintontraining statt-

finden.

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Training!

Neu: Badminton Weil jetzt auch auf Instagram: bad-
minton_weil

  
  
Abteilung Turnen

Trainingsausfall!

Liebe Eltern, Liebe Turnerinnen und Turner,

aufgrund der aktuellen Situation müssen auch wir im 
November unseren Turnbetrieb einstellen. Wir wer-
den euch im Blättle und auch auf unserer Webseite 
auf dem laufenden halten.

Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns da-
rauf, euch alle hoffentlich im Dezember wieder im 
Training zu sehen.

Eure Trainer:)

Altpapiersammlung

Vergangenen Samstag waren einige fleißige Helfer 
in aller Frühe unterwegs, um in Weil das Altpapier 
zu sammeln.

An dieser Stelle wollen wir allen danken, die sich 
immer wieder freiwillig für die Aktion Altpapier-
sammlung zur Verfügung stellen. Wann die nächste 
Altpapiersammlung der Turner stattfindet geben wir 
rechtzeitig bekannt.
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Urkunden und Nadeln der Aktion 2019 und 2020
Da im Frühjahr nicht wie gewohnt die Sportabzei-
chen-Urkunden und Nadeln im Rahmen einer klei-
nen Abendveranstaltung im Rathaus stattfinden 
konnte, planen wir die Übergabe gemeinsam mit 
den Urkunden der laufenden Aktion 2020 Anfang 
des Jahres 2021. Den genauen Termin veröffentli-
chen wir rechtzeitig im Blättle.

Wer solange nicht warten kann, hat die Möglichkeit 
seine Urkunde und Nadel beiGisela Jantsch privat, 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung (0 71 57) 
6 16 49, in Weil, Schulsteige 3 abzuholen.

Kontakt
Email-Adresse: www.turnen-weil1907@gmx.de.

Homepage: http://www.turnen-weil.de

  
  
Kindersportschule Schönbuch

www.kiss-schoenbuch.de

www.sportvereinigung-weil.de

KiSS-Leiterin Lisa Nadolny

Geschäftsstelle KSV Holzgerlingen e.V.

71088 Holzgerlingen, Erlachstraße 1

Telefon KiSS-mobil (01 51) 20 22 82 47

E-Mail: info@kiss-schoenbuch.de

Sprechstunden: 9.30 bis 12.30 Uhr außer dienstags

SpVgg Weil im Schönbuch e. V.

Ansprechpartnerin Gudrun Gebauer

Geschäftsstelle WiS, Hauptstr. 83

E-Mail: geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de

Geöffnet: Mo. und Do.  18.00 bis 20.00 Uhr,

Mi.  10.00 bis 12.00 Uhr

Internet: www.tennisclub-weil.de 
E-Mail: karlheinz.binder@tcweil.de

  
Tennisclub  
Weil im Schönbuch e.V.

Bauarbeiten gehen voran

Verbandsspiele:
Kann schon mal passieren: vielleicht war es die Auf-
regung, ob wir überhaupt noch spielen durften oder 
ob die letzten Verbandsspiele am letzten Oktobertag 
noch stattfinden oder es wurde einfach vergessen. 
Hier sind die vorerst letzten beiden Ergebnisberichte 
der Hallenverbandsspiele, zumindest im Monat Ok-
tober:

Samstag 31. Oktober 2020:

Herren 60 Berzirksstaffel: 
TC Ehingen gegen Weil:  4:2

Gewonnenes Einzel: Karl-Heinz Binder

Doppel: Binder/Michael Schmid

Herren 30 Berzirksstaffel: 
EPG KV/SG/TB Untertürkheim gegen Weil:  3:3

Gewonnene Einzel: Oliver Schlageter, Christian Mar-
chese

Gewonnenes Doppel: Schlageter/Marchese

Nach Sätzen wurde das Spiel dann 6:7 gewonnen.

Weitere Vereinsspiele konnten nicht stattfinden.

Bauarbeiten:

Die Bauarbeiten, außen wie auch innen, schreiten 
voran. Man braucht schon etwas Phantasie um 
sich die neuen Umkleiden und Duschen so richtig 
schön vorzustellen. Aber man sieht die neuen Flie-
ßen und ist fast schon begeistert. Aber so ist das 
mit Neu- oder Umbauten: die Vorstellungskraft ist 
wichtig! Die Außenanlagen gehen auch zügig voran. 
Inzwischen sind die neuen „Wasserleitungen“ vor-
bereitet nur spritzen tut es noch nicht. Wenn diese 
Plätze fertig sind spielt es sich wahrscheinlich fast 
von alleine.

Wöchentlich versuchen wir kurz von den Fortschrit-
ten der Arbeiten zu berichten. Wenn Ihr mehr Bilder 
sehen wollt, dann schaut doch mal in die Home 
Page, unter „Veranstaltungen & Terminkalender“, 
da findet Ihr jede Woche neue Bilder von der Anlage 
und dem Clubhaus. Vielleicht steigert das die Freu-
de auf den kommenden Sommer?

Wasserschaden? Nein, neue Leitungen werden ver-
legt

Die Turnierleitung hat sich stark verändert!

  
VdK - Ortsverband  
Weil im Schönbuch

VdK bei virtueller Freiwilligenmesse  
Karlsruhe 2020/21
Seit dem 17. Oktober 2020 und noch bis zum 31. 
Januar 2021 gibt es die Karlsruher Freiwilligenmes-
se als Onlinemesse unter www.karlsruhe.de/freiwil-
ligenmesse. Mit der virtuellen Messe reagieren die 
Veranstalter auf die neuen Herausforderungen auf-
grund der Corona-Pandemie und die Schwierigkei-
ten vieler Vereine und Selbsthilfegruppen in Sachen 
Corona-Management bei Präsenzveranstaltungen. 
Zu den gut 60 an der Onlinemesse beteiligten Ver-
einen und Organisationen, die sich und ihre Arbeit 
präsentieren, gehört auch der Sozialverband VdK 
mit seinem Kreisverband Karlsruhe. Für den VdK ist 
diese Aktion eine gute Gelegenheit, auch für seine 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Ehrenamt zu 
werben. Zugleich will der beteiligte VdK-Kreisver-
band andere Kreisverbände des Sozialverbands 
VdK Baden-Württemberg e. V. ermutigen, sich an 
virtuellen Ehrenamtsbörsen zu beteiligen.
Der ganze OV-Vorstand grüßt Sie ganz herzlich.
Günter Wolfsgruber
Ortsverbandsvorsitzender

Überörtliche Vereine

Haus der Familie Sifi-BB

Freie Plätze in Kursen:

„Eltern fragen“ – Online Beratung des Hauses 
der Familie Sindelfingen-Böblingen
(Web-Seminar)
Wir alle kennen sie, die Zeiten der Unsicherheit, in 
der ein guter Rat hilfreich wäre. In unserer Web-Se-
minar-Reihe „Eltern fragen“ steht Ihnen unsere Ex-
pertin zu Fragen rund um den Familienalltag zur 
Verfügung. Dies ist ein kostenloses Angebot mit 
freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse 
Böblingen.
Die Zugangsdaten und eine Anleitung erhalten Sie 
vor Kursbeginn.
Mittwoch, 18. November 2020, 19.30 bis 21.00 Uhr 
– online

„Eltern werden ist nicht schwer – Behördenkram 
dagegen sehr...“
Eine Schwangerschaft verändert das Leben und 
bringt Freude, aber auch Fragen mit sich. Dieser 
Informationsabend für werdende Mütter/Väter ver-
schafft einen Überblick über folgende Themen: Mut-
terschutz am Arbeitsplatz, Hebammenhilfe, finan-
zielle Unterstützungsmöglichkeiten, Elterngeld und 
ElterngeldPlus, Elternzeit, weitere Beratungsange-
bote u.v.m..
Dienstag, 17. November 2020, 19.00 bis 20.30 Uhr 
im Haus der Familie

Was tun, wenn die Wut kommt? (Web-Seminar)
Niemand schafft es so brillant, uns Eltern an die 
Grenzen zu bringen, wie die eigenen Kinder. Manch-
mal steigt die Wut nur noch in uns hoch. Wie können 
wir in solchen Situationen pädagogisch angemes-
sen reagieren? Was tun, wenn die Eskalation sich 
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anbahnt? Ist alles „runterschlucken“ die bessere Al-
ternative? Der Abend bietet nach einer Einführung 
über die Funktion von Wut praktische Impulse, wie 
es uns gelingen kann mit uns selbst und in der Fami-
lie gut umzugehen, indem wir das Positive der Wut 
nutzen ohne sich von ihr „überschwemmen“ zu las-
sen.

Die Zugangsdaten und eine Anleitung erhalten Sie 
vor Kursbeginn.

Dienstag, 24. November 2020, 19.30 bis 21.30 Uhr 
– online

Anmeldung: 

www.hdf-sindelfingen.de

info@hdf-sindelfingen.de

Was sonst noch interessiert

Lotto Sportjugend-Förderpreis:

Lotto Sportjugend-Förderpreis:

100.000 Euro für vorbildliche Jugendarbeit

Gemeinsam mit dem Landessportverband 
und dem Kultusministerium schreibt Lotto Ba-
den-Württemberg den Sportjugend-Förderpreis 
aus. Der Wettbewerb richtet sich an Sportvereine 
mit vorbildlicher Jugendarbeit. Wer mitmachen 
möchte, stellt das Projekt auf www.sportjugend-
foerderpreis.de ein oder schickt die Bewerbung 
an Toto-Lotto.

Teamgeist, Solidarität und Fairplay – das leben die 
Sportvereine in Baden-Württemberg. „Unsere Verei-
ne übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe, gerade auch durch ihre Jugendarbeit“, betont 
Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker. „Mit unserem 
Wettbewerb möchten wir das herausragende ehren-
amtliche Engagement belohnen.“

Prämiert werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit 
aus den Jahren 2019 und 2020. Sie reichen vom En-
gagement für das Gemeinwohl über Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen bis hin zu Veranstaltungen 
und Freizeitaktivitäten. Auch auf Angebote der digi-
talen Jugendarbeit, Projekte zu Inklusion, Integration 
und Nachhaltigkeit ist die Jury gespannt. Selten war 
gesellschaftlicher Zusammenhalt stärker gefragt als in 
der Corona-Krise. Auch hier war und ist auf die Sport-
vereine Verlass. Mit großer Flexibilität und Kreativität 
improvisieren sie im Trainingsalltag oder unterstützen 
durch Nachbarschaftshilfe. Für dieses beispielgeben-
de Engagement vergibt die Jury Sonderpreise.

Der Wettbewerb ist mit 100.000 Euro dotiert. Die Sie-
gerehrung findet im Sommer 2021 im Europa-Park 
statt. Bewerbungsunterlagen gibt es bei den Spor-
torganisationen und in den Lotto-Annahmestellen. 
Unter www.sportjugendfoerderpreis.de können Be-
werbungen auch online eingereicht werden. Bewer-
bungsschluss ist der 11. Januar 2021.
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